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Auf Grund des § 16 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), in Ver-
bindung mit § 13 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Bauge-
setzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl. 
S. 692), wird verordnet:

§ 1
Für das Grundstück Schöneberger Ufer 5 im Bezirk Friedrichs-

hain-Kreuzberg, Ortsteil Kreuzberg, für das das Bezirksamt neben 
anderen Grundstücken die Aufstellung eines Bebauungsplans be-
schlossen hat, tritt eine Veränderungssperre gemäß § 14 des Bauge-
setzbuchs ein.

§ 2
Je ein Übersichtsplan mit den Grenzen des räumlichen Geltungs-

bereichs der Veränderungssperre liegt zur kostenfreien Einsichtnah-
me beim Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, Abtei-
lung Stadtentwicklung, Personal und Gleichstellung, Amt für 
Stadtplanung, Vermessung und Bauaufsicht, Fachbereiche Stadtpla-
nung und Bauaufsicht, aus.

§ 3
Auf die Vorschriften über 

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögensnach-
teile durch die Veränderungssperre (§ 18 Absatz 2 Satz 2 und 3 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 18 Absatz 3 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des 
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb von zwei Jah-
ren seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich gegenüber dem 
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin geltend machen; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach 
§ 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs wird 
die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes 
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist unbeachtlich. Die Beschrän-
kung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung dieser Ver-
ordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

Berlin, den 16. März 2010

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

Dr. Franz S c h u l z
Bezirksbürgermeister

Verordnung
über die Veränderungssperre VI-140/18  

im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil Kreuzberg
Vom 16. März 2010
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Auf Grund des
1. § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 17 Absatz 2 Satz 3 sowie Absatz 3 Satz 1 

des Finanzverwaltungsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 10. August 2009 (BGBl. I 
S. 2702) geändert worden ist,

2. § 387 Absatz 2 Satz 1 und 2 der Abgabenordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 
2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
30. Juli 2009 (BGBl. I S. 2474) geändert worden ist,

3. a) § 409 Satz 2 der Abgabenordnung,
b) § 14 Absatz 3 Satz 2 des Fünften Vermögensbildungsgeset-

zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. März 1994 
(BGBl. I S. 406), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes 
vom 16. Juli 2009 (BGBl. I S. 1959) geändert worden ist, 
auch in Verbindung mit § 409 Satz 2 der Abgabenordnung,

c) § 8 Absatz 2 Satz 2 des Wohnungsbau-Prämiengesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Oktober 1997 
(BGBl. I S. 2678), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2850) geändert worden 
ist, auch in Verbindung mit § 409 Satz 2 der Abgabenord-
nung,

d) § 8 des Investitionszulagengesetzes 1999 in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4034), 
das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2004 (BGBl. I S. 3603) geändert worden ist,

e) § 7 des Investitionszulagengesetzes 2005 in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30. September 2005 (BGBl. I 
S. 2961),

f) § 14 des Investitionszulagengesetzes 2007 in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. Februar 2007 (BGBl. I 
S. 282), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. De-
zember 2008 (BGBl. I S. 2350) geändert worden ist,

g) § 15 des Investitionszulagengesetzes 2010 vom 7. Dezem-
ber 2008 (BGBl. I S. 2350), das durch Artikel 10 des Geset-
zes vom 22. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3950) geändert 
worden ist,

h) § 164 Satz 1 des Steuerberatungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 4. November 1975 (BGBl. I S. 2735), 
das zuletzt durch Artikel 9 Absatz 8 des Gesetzes vom 
30. Juli 2009 (BGBl. I S. 2449) geändert worden ist,

i) § 131 Absatz 3 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 
(BGBl. I S. 602), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2353) geändert worden ist,

j) § 17 Absatz 4 Satz 2 und Absatz 5 des Geldwäschegesetzes 
vom 13. August 2008 (BGBl. I S. 1690), das zuletzt durch 
Artikel 4 Absatz 9 des Gesetzes vom 30. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2437) geändert worden ist,

jeweils in Verbindung mit § 387 Absatz 2 Satz 1 und 2 der Ab-
gabenordnung,

4. § 15 Absatz 2 des Kraftfahrzeugsteuergesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 26. September 2002 (BGBl. I 
S. 3818), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Mai 
2009 (BGBl. I S. 1170) geändert worden ist, 

5. § 10 Absatz 2 des Vergnügungsteuergesetzes vom 20. Oktober 
2009 (GVBl. S. 479),

zu 1. bis 4. jeweils in Verbindung mit § 1 der Verordnung über die 
Übertragung von Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverord-
nungen im Bereich der Finanzverwaltung auf die Senatsverwaltung 
für Finanzen vom 1. April 1992 (GVBl. S. 117), wird verordnet:

Artikel I

Die Anlage zu § 2 Satz 1 der Finanzämter-Zuständigkeitsverord-
nung vom 13. September 2007 (GVBl. S. 322), die durch Verord-
nung vom 13. Oktober 2008 (GVBl. S. 280, 448) geändert worden 
ist, wird durch die dieser Verordnung beigefügte Anlage ersetzt.

Artikel II

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 30. April 2010

Senatsverwaltung für Finanzen

Dr. Ulrich N u ß b a u m

Zweite Verordnung
zur Änderung der Finanzämter-Zuständigkeitsverordnung

Vom 30. April 2010
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Anlage
zu § 2 Satz 1

Finanzämter sind für die Bereiche anderer Finanzämter wie folgt zuständig:
Der im Folgenden verwendete Begriff „Besteuerung“ umfasst auch die Verwaltung der Lohnsteuer, der Kapitalertragsteuer, der Aufsichts-
ratsteuer, der Lizenzsteuer, der von den Finanzämtern zu erhebenden Lohnabzugsbeträge und der Arbeitnehmersparzulage nach dem Fünften 
Vermögensbildungsgesetz – VermBG – (Wahrnehmung der Aufgaben des Betriebsstättenfinanzamts im Sinne des § 41a Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 des Einkommensteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3950) geändert worden ist), jedoch nicht die Einheitsbewertung des Grundbesit-
zes sowie die Verwaltung der Grundsteuer und der Hundesteuer.

Lfd. 
Nr.

Finanzamt zuständig für den Bereich 
des Finanzamts

Nr. übertragene Zuständigkeit

Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5

1 Charlottenburg alle Berliner Finanzämter 1.1 Zentrale Abwicklung des Zahlungsverkehrs (die den für die Be-
steuerung zuständigen Finanzämtern im Zusammenhang mit der 
personenbezogenen Buchführung übertragenen Aufgaben bleiben 
hiervon unberührt)

1.2 Auszahlung von Arbeitnehmer-Sparzulage für vermögenswirksa-
me Leistungen, die nach dem 31. Dezember 1993 angelegt wer-
den, an Anlageinstitute im Datenträgeraustauschverfahren und 
Abwicklung hierbei auftretender Rücküberweisungen der An-
lageinstitute

2 Friedrichshain-
Kreuzberg

alle Berliner Finanzämter 2.1 Einheitsbewertung und Bedarfsbewertung sowie Verwaltung der 
Grundsteuer des Grundbesitzes der Deutschen Bundesbahn, der 
Deutschen Reichsbahn, der Deutschen Bahn AG (DB AG), der 
DB AG Holding und ihrer Tochtergesellschaften (DB Netz AG, 
DB Cargo AG, DB Reise- und Touristik AG u.a.) und des Bundes-
eisenbahnvermögens sowie der auf diesem Grundbesitz lastenden 
Erbbaurechte und errichteten Gebäude auf fremdem Grund und 
Boden

2.2 Verwaltung der auf Berlin entfallenden Gewerbesteuer für alle 
Steuerpflichtigen, die im Land Berlin eine oder mehrere Betriebs-
stätten unterhalten und bei denen für die Festsetzung und Zerle-
gung des einheitlichen Gewerbesteuermessbetrages ein Finanz-
amt außerhalb des Landes Berlin zuständig ist

2.3 Verwaltung der Lohnsteuer (Wahrnehmung der Aufgaben des Be-
triebsstättenfinanzamts im Sinne des § 41a Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 des Einkommensteuergesetzes) bei Arbeitgebern, bei denen 
eine Zuständigkeit für die Verwaltung der Gewerbesteuer nach 
den unter Nummer 2.2 genannten Fällen gegeben ist

3 Lichtenberg Marzahn-Hellersdorf, 
Neukölln, Pankow/Weißensee, 
Prenzlauer Berg, Schöneberg, 
Tempelhof, Treptow-Köpenick

3.1 Anordnung und Durchführung von Lohnsteuer-Außenprüfungen

4 Mitte/Tiergarten alle Berliner Finanzämter 4.1 Einheitsbewertung und Bedarfsbewertung sowie Verwaltung der 
Grundsteuer für die von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG), 
Anstalt des öffentlichen Rechts, zu Betriebs- und Verwaltungs-
zwecken genutzten Grundstücke

4.2 Einheitsbewertung und Bedarfsbewertung sowie Verwaltung der 
Grundsteuer für die Hafengrundstücke

4.3 Verwaltung der Zweitwohnungsteuer

4.4 Umsatzbesteuerung innergemeinschaftlicher Erwerbe neuer Fahr-
zeuge durch ausländische ständige diplomatische Missionen, be-
rufskonsularische Vertretungen sowie durch ihre ausländischen 
Mitglieder

5 Neukölln alle Berliner Finanzämter 5.1 Besteuerung

5.1.1 der beschränkt steuerpflichtigen und der zum Personenkreis des 
§ 1 Absatz 3 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes gehörenden 
natürlichen Personen – dies gilt nicht für die Verwaltung der 
Lohnsteuer –



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      66. Jahrgang      Nr. 13         29. Mai 2010 261

Lfd. 
Nr.

Finanzamt zuständig für den Bereich 
des Finanzamts

Nr. übertragene Zuständigkeit

Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5

5.1.2 von Personengesellschaften, an denen ausschließlich beschränkt 
steuerpflichtige natürliche Personen unmittelbar oder mittelbar im 
Sinne des § 179 Absatz 2 Satz 3 der Abgabenordnung beteiligt 
sind, soweit sich die Zuständigkeit nicht aus den Nummern 10.2.2 
und 10.2.4 ergibt – dies gilt nicht für die Verwaltung der Lohn- 
steuer –

5.2 Verwaltung der Umsatzsteuer der nicht im Inland ansässigen Un-
ternehmer, soweit nicht eine Zuständigkeit eines der Finanzämter 
für Körperschaften auf Grund besonderer Zuständigkeitsmerkma-
le gegeben ist (vgl. Nummern 10.2.2 bis 10.2.4, 12.2.1 und 12.3, 
13.2 und 13.3); wegen besonderer Zuständigkeitsverordnungen 
des Bundesministeriums der Finanzen auf Bundesebene vgl. 
Nummer 5.3

5.3 Verwaltung der Umsatzsteuer im Ausland ansässiger Unterneh-
mer, die im Inland keine Betriebsstätte unterhalten, soweit nach 
der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung vom 20. Dezember 
2001 (BGBl. I S. 3794, 3814), die zuletzt durch Artikel 62a des 
Gesetzes vom 8. Mai 2008 (BGBl. I S. 810, 1715) geändert wor-
den ist, keine andere Finanzbehörde zuständig ist

5.4 Besteuerung von Unternehmen, die Bauleistungen im Sinne von 
§ 48 Absatz 1 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes erbringen, 
wenn der Unternehmer seinen Wohnsitz oder das Unternehmen 
seine Geschäftsleitung oder seinen Sitz außerhalb des Geltungs-
bereiches des Gesetzes hat, soweit nach der Umsatzsteuerzustän-
digkeitsverordnung keine andere Finanzbehörde zuständig ist

5.5 Anordnung und Durchführung von Betriebsprüfungen bei land-
wirtschaftlichen Betrieben der Gruppen 011 bis 015, bei forstwirt-
schaftlichen Betrieben der Gruppen 021 bis 023 und bei Betrieben 
der Fischerei und Fischzucht der Gewerbekennzahlen 03120.0 
und 03220.0 der Klassifikation der Wirtschaftszweige (Fassung 
für Steuerstatistiken/WZ 2008)

6 Schöneberg alle Berliner Finanzämter 6.1 Verwaltung der Erbschaft- und Schenkungsteuer

7 Spandau alle Berliner Finanzämter 7.1 Einheitsbewertung und Bedarfsbewertung sowie Verwaltung der 
Grundsteuer für das forstwirtschaftliche Vermögen des Landes 
Berlin im Land Berlin

7.2 Verwaltung der Grunderwerbsteuer (einschl. der gesonderten 
Feststellung von Besteuerungsgrundlagen in den Fällen des § 17 
Absatz 2 und 3 des Grunderwerbsteuergesetzes)

8 Prenzlauer Berg alle Berliner Finanzämter 8.1 Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer im Wege der Organleihe ge-
mäß § 18a Absatz 1 des Finanzverwaltungsgesetzes

9 Wedding Charlottenburg, 
Mitte/Tiergarten, Reinicken-
dorf, Spandau, Steglitz, 
Wilmersdorf, Zehlendorf

9.1 Anordnung und Durchführung von Lohnsteuer-Außenprüfungen

10 für Körper- 
schaften I

Charlottenburg, Reinickendorf, 
Wedding, Wilmersdorf

10.1 Besteuerung der Körperschaften im Sinne des § 1 Absatz 1 Num-
mer 1 des Körperschaftsteuergesetzes, soweit sie nicht unter die 
Nummern 13.2.2 und 13.2.3 fallen

alle Berliner Finanzämter 10.2 Besteuerung – ausgenommen sind jeweils die Aufgaben im Zu-
sammenhang mit der personenbezogenen Buchführung betref-
fend Ansprüche nach § 2 Satz 2 (vgl. Nummer 11.2) – der

10.2.1 sonstigen juristischen Personen des privaten Rechts nach § 1 Ab-
satz 1 Nummer 4 des Körperschaftsteuergesetzes sowie der nicht-
rechtsfähigen Vereine, Anstalten, Stiftungen und anderer Zweck-
vermögen des privaten Rechts nach § 1 Absatz 1 Nummer 5 des 
Körperschaftsteuergesetzes
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Lfd. 
Nr.

Finanzamt zuständig für den Bereich 
des Finanzamts

Nr. übertragene Zuständigkeit

Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5

10.2.2 Kreditinstitute im Sinne des Kreditwesengesetzes (alle Rechtsfor-
men, insbesondere Körperschaften und Personengesellschaften), 
einschließlich Finanzdienstleistungsinstitute (§ 1 Absatz 1a des 
Kreditwesengesetzes), soweit diese körperschaftsteuerpflichtig 
sind

10.2.3 Kapitalanlagegesellschaften im Sinne des Investmentgesetzes

10.2.4 Versicherungen im Sinne des Versicherungsaufsichtgesetzes (alle 
Rechtsformen, insbesondere Körperschaften und Personengesell-
schaften)

10.2.5 nach § 5 Absatz 1 Nummer 3, 6 und 9 des Körperschaftsteuerge-
setzes steuerbefreiten Kapitalgesellschaften

10.2.6 beteiligten Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermö-
gensmassen in den Fällen der Nummer 13.2.1, soweit für die 
Kommanditgesellschaft eine Zuständigkeit nach den Nummern 
10.2.2 bis 10.2.4 gegeben ist

10.2.7 Mitunternehmerschaften in den Fällen der Nummer 13.2.3, so-
weit für die Körperschaft eine Zuständigkeit nach den Nummern 
10.2.2 bis 10.2.4 gegeben ist

10.2.8 REIT-Aktiengesellschaften und Vor-REITs im Sinne des REIT-
Gesetzes

10.3 Wahrnehmung der Rechte des Landes Berlin an der Zerlegung der 
Körperschaftsteuer

10.4 Verwaltung der

10.4.1 Versicherungsteuer

10.4.2 Feuerschutzsteuer

10.4.3 Versicherungsteuer und der Feuerschutzsteuer, soweit dem Fi-
nanzamt für Körperschaften I bundesweit für die Staaten Republik 
Bulgarien, Republik Estland, Republik Lettland, Republik Litau-
en, Republik Polen, Rumänien, Tschechische Republik, Slowaki-
sche Republik, Republik Ungarn, Republik Slowenien, Republik 
Malta und Republik Zypern die örtliche Zuständigkeit nach § 7a 
Absatz 2 des Versicherungsteuergesetzes (VersStG) und § 10 Ab-
satz 1 Satz 2 des Feuerschutzsteuergesetzes (FeuerschStG) für die 
Anmeldung und Entrichtung der Versicherungsteuer (§ 8 Absatz 1 
VersStG) und der Feuerschutzsteuer (§ 8 Absatz 1 FeuerschStG) 
durch im Gebiet dieser Staaten niedergelassene Versicherer sowie 
durch Bevollmächtigte (§ 7 Absatz 2 VersStG, § 5 Absatz 2 Feu-
erschStG) mit Geschäftsleitung, Sitz oder Wohnsitz im Gebiet die-
ser Staaten durch das Bundesministerium der Finanzen durch 
Rechtsverordnung übertragen worden ist

10.4.4 Rennwett- und Lotteriesteuer

Charlottenburg, 
Pankow/Weißensee, Spandau

10.5 Anordnung und Durchführung von Umsatzsteuer-Sonderprüfun-
gen

11 für Körper- 
schaften II

Friedrichshain-Kreuzberg für 
den Ortsteil Friedrichshain des 
Bezirks Friedrichshain-Kreuz-
berg, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg, Mitte/Tiergarten 
für den Ortsteil Mitte des 
Bezirks Mitte, Pankow/
Weißensee, Prenzlauer Berg, 
Treptow-Köpenick

11.1 Besteuerung der

11.1.1 Körperschaften im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 1 des Körper-
schaftsteuergesetzes, soweit sie nicht den unter den Nummern 
10.2.2 bis 10.2.4 genannten Branchen zuzuordnen sind oder unter 
die Nummern 13.2.2 und 13.2.3 fallen

11.1.2 Produktionsgenossenschaften des Handwerks im Sinne der Anla-
ge II Kapitel V Sachgebiet A Abschnitt III Nummer 4 des Eini-
gungsvertrages vom 31. August 1990 (BGBl. 1990 II S. 885)

11.2 Aufgaben im Zusammenhang mit der personenbezogenen Buch-
führung betreffend Ansprüche nach § 2 Satz 2 in den Fällen der 
Nummern 10.2, 12.2, 12.3, 12.4 sowie 13.2 und 13.3
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Lfd. 
Nr.

Finanzamt zuständig für den Bereich 
des Finanzamts

Nr. übertragene Zuständigkeit

Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5

Friedrichshain-Kreuzberg, 
Marzahn-Hellersdorf, Lichten- 
berg, Reinickendorf, Wedding

11.3 Anordnung und Durchführung von Umsatzsteuer-Sonderprüfun-
gen

12 für Körper- 
schaften III

Friedrichshain-Kreuzberg für 
den Ortsteil Kreuzberg des 
Bezirks Friedrichshain-Kreuz-
berg, Neukölln, Spandau, 
Steglitz, Tempelhof, Mitte/
Tiergarten für die Ortsteile 
Tiergarten, Moabit und 
Hansaviertel des Bezirks Mitte, 
Zehlendorf

12.1 Besteuerung der Körperschaften im Sinne des § 1 Absatz 1 Num-
mer 1 des Körperschaftsteuergesetzes, soweit sie nicht den unter 
den Nummern 10.2.2 bis 10.2.4 genannten Branchen zuzuordnen 
sind oder unter die Nummern 13.2.2 und 13.2.3 fallen

alle Berliner Finanzämter 12.2 Besteuerung – ausgenommen sind jeweils die Aufgaben im Zu-
sammenhang mit der personenbezogenen Buchführung betref-
fend Ansprüche nach § 2 Satz 2 (vgl. Nummer 11.2) – der

12.2.1 beschränkt Steuerpflichtigen (§ 2 Nummer 1 des Körperschaft-
steuergesetzes, § 2 Absatz 1 Nummer 2 des Vermögensteuergeset-
zes), wenn sich die Zuständigkeit nicht aus der Nummer 13.2.2 
ergibt und soweit sie nicht den unter den Nummern 10.2.2 bis 
10.2.4 genannten Branchen zuzuordnen sind

12.2.2 Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts (§ 1 Absatz 1 Nummer 6 des Körperschaftsteuerge-
setzes), soweit sie nicht den unter den Nummern 10.2.2 bis 10.2.4 
genannten Branchen zuzuordnen sind, sowie der juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts – bei Gebietskörperschaften gilt 
dies nicht für die Verwaltung der Lohnsteuer –

12.2.3 Genossenschaften (§ 1 Absatz 1 Nummer 2 des Körperschaftsteu-
ergesetzes), soweit sie nicht den unter den Nummern 10.2.2 bis 
10.2.4 genannten Branchen zuzuordnen sind oder unter die Num-
mern 10.4.1 und 10.4.2 fallen

12.2.4 Kapitalgesellschaften ausländischen Rechts, die unbeschränkt 
körperschaftsteuerpflichtig sind, soweit sie nicht den unter den 
Nummern 10.2.2 bis 10.2.4 genannten Branchen zuzuordnen sind 
oder unter die Nummern 13.2.2 und 13.2.3 fallen

12.2.5 Europäischen Gesellschaften (SE) im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der 
Europäischen Gesellschaft (SE) und Europäischen Genossen-
schaften (SCE) im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1435/2003 des 
Rates vom 22. Juli 2003 über das Statut der Europäischen Genos-
senschaft (SCE), soweit sie nicht den unter den Nummern 10.2.2 
bis 10.2.4 genannten Branchen zuzuordnen sind oder unter die 
Nummern 13.2.2 und 13.2.3 fallen

12.3 Verwaltung der Umsatzsteuer der nicht im Inland ansässigen Un-
ternehmer, soweit es sich um Körperschaften im Sinne des § 1 
Absatz 1 Nummer 1 des Körperschaftsteuergesetzes handelt und 
nicht eine Zuständigkeit nach den Nummern 12.2.1, 10.2.2 bis 
10.2.4, 13.2 und 13.3 gegeben ist – ausgenommen sind die Aufga-
ben im Zusammenhang mit der personenbezogenen Buchführung 
betreffend Ansprüche nach § 2 Satz 2 (vgl. Nummer 11.2) –; we-
gen besonderer Zuständigkeitsverordnungen des Bundesministe-
riums der Finanzen auf Bundesebene (vgl. Nummer 5.3)

12.4 Verwaltung der Lohnsteuer in den Fällen der grenzüberschreiten-
den Arbeitnehmerüberlassung nach § 38 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 des Einkommensteuergesetzes – ausgenommen sind die 
Aufgaben im Zusammenhang mit der personenbezogenen Buch-
führung betreffend Ansprüche nach § 2 Satz 2 (vgl. Nummer 
11.2) –
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Lfd. 
Nr.

Finanzamt zuständig für den Bereich 
des Finanzamts

Nr. übertragene Zuständigkeit

Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5

12.5 Aufgaben im Zusammenhang mit der personenbezogenen Buch-
führung und Vollstreckung in Straf- und Bußgeldverfahren (vgl. 
Nummer 14.2)

Neukölln, Schöneberg, 
Tempelhof, Treptow-Köpenick

12.6 Anordnung und Durchführung von Umsatzsteuer-Sonderprüfun-
gen

13 für Körper- 
schaften IV

Schöneberg 13.1 Besteuerung der Körperschaften im Sinne des § 1 Absatz 1 Num-
mer 1 des Körperschaftsteuergesetzes, soweit sie nicht den unter 
den Nummern 10.2.2 bis 10.2.4 genannten Branchen zuzuordnen 
sind

alle Berliner Finanzämter 13.2 Besteuerung – ausgenommen sind jeweils die Aufgaben im Zu-
sammenhang mit der personenbezogenen Buchführung betref-
fend Ansprüche nach § 2 Satz 2 (vgl. Nummer 11.2) – der

13.2.1 Kommanditgesellschaften, wenn an der Kommanditgesellschaft 
ausschließlich Körperschaften, Personenvereinigungen oder 
Vermögensmassen im Sinne des § 1 Absatz 1 und des § 2 
Nummer 1 des Körperschaftsteuergesetzes unmittelbar als 
persönlich haftende Gesellschafter beteiligt sind; dies gilt 
entsprechend, wenn die Kommanditgesellschaft ihre Geschäfts-
leitung im Ausland hat, aber eine oder mehrere Betriebsstätten in 
Berlin unterhält oder ein ständiger Vertreter in Berlin bestellt ist, 
soweit sie nicht den unter den Nummern 10.2.2 bis 10.2.4 
genannten Branchen zuzuordnen sind

13.2.2 Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen 
im Sinne des § 1 Absatz 1 und des § 2 Nummer 1 des Körper-
schaftsteuergesetzes in den in Nummer 13.2.1 genannten Fällen, 
deren ausschließliche Tätigkeit sich in der Geschäftsführung für 
diese Kommanditgesellschaften erschöpft

13.2.3 Körperschaften im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 1 des 
Körperschaftsteuergesetzes, an denen eine atypische stille 
Beteiligung besteht und die Gesellschafter steuerrechtlich als 
Mitunternehmer anzusehen sind, soweit für die Körperschaft 
nicht eine Zuständigkeit nach den Nummern 10.2.2 bis 10.2.5 
gegeben ist

13.2.4 Mitunternehmerschaften in der Rechtsform atypisch stiller 
Gesellschaften an Körperschaften im Sinne des § 1 des Körper-
schaftsteuergesetzes, ausgenommen Mitunternehmerschaften in 
den Fällen der Nummern 10.2.2 bis 10.2.4

13.3 Verwaltung der Umsatzsteuer der Unternehmen gemäß den 
Nummern 13.2.1 und 13.2.2, wenn die Kommanditgesellschaft 
ihre Geschäftsleitung im Ausland hat, soweit nicht bereits eine 
Zuständigkeit nach den Nummern 13.2.1 und 13.2.2 gegeben ist 
– ausgenommen sind jeweils die Aufgaben im Zusammenhang 
mit der personenbezogenen Buchführung betreffend Ansprüche 
nach § 2 Satz 2 (vgl. Nummer 11.2) –; wegen besonderer Zustän-
digkeitsverordnung des Bundesministeriums der Finanzen auf 
Bundesebene vgl. Nummer 5.3

13.4 Verwaltung der

13.4.1 Vergnügungsteuer

13.4.2 Spielbankabgabe sowie der weiteren Leistungen und der Gewinn-
abgabe (§§ 3 und 4 des Spielbankengesetzes vom 8. Februar 1999 
(GVBl. S. 70), das zuletzt durch Gesetz vom 3. März 2010 (GVBl. 
S.  124)) geändert worden ist, einschl. der Durchführung der Steu-
eraufsicht

Mitte/Tiergarten, Prenzlauer 
Berg, Steglitz, Wilmersdorf, 
Zehlendorf

13.5 Anordnung und Durchführung von Umsatzsteuer-Sonderprüfun-
gen
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Lfd. 
Nr.

Finanzamt zuständig für den Bereich 
des Finanzamts

Nr. übertragene Zuständigkeit

Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5

14 für Fahndung und 
Strafsachen Berlin

alle Berliner Finanzämter 14.1 Wahrnehmung der Aufgaben der Steuerfahndung

14.2 Straf- und Bußgeldverfahren – ohne die Aufgaben im Zusammen-
hang mit der personenbezogenen Buchführung und Vollstreckung 
(vgl. Nummer 12.5) – wegen

14.2.1 Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten

14.2.2 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, auf die nach den in der Ein-
gangsformel der Verordnung zitierten ermächtigenden Vorschrif-
ten die Bestimmungen des Achten Teils der Abgabenordnung An-
wendung finden

Auf Grund des § 36 Absatz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten in der Fassung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2353) geändert worden ist, wird verordnet:

Artikel I
§ 1 Nummer 11 der Verordnung über sachliche Zuständigkeiten 

für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten vom 
29. Februar 2000 (GVBl. S. 249), die zuletzt durch Artikel I der Ver-
ordnung vom 12. August 2008 (GVBl. S. 231) geändert worden ist, 
werden folgende Nummern angefügt:
„12. die Rechtsanwaltskammer Berlin 
 für Ordnungswidrigkeiten von Rechtsanwältinnen und Rechts-

anwälten und verkammerten Rechtsbeiständen nach § 17 des 
Geldwäschegesetzes vom 13. August 2008 (BGBl. I S. 1690), 
das zuletzt durch Artikel 4 Absatz 9 des Gesetzes vom 30. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2437) geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung,

13. die Präsidentin oder der Präsident des Landgerichts
 für Ordnungswidrigkeiten von Notarinnen und Notaren nach 

§ 17 des Geldwäschegesetzes in der jeweils geltenden Fas-
sung.“ 

Artikel II
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 4. Mai 2010

Der Senat von Berlin

Klaus W o w e r e i t
Regierender Bürgermeister

Gisela  v o n  d e r  A u e
Senatorin für Justiz

Verordnung
zur Änderung der Verordnung über sachliche Zuständigkeiten 
für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Vom 4. Mai 2010
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Auf Grund des § 96 Absatz 4 Satz 3 und des § 112 Satz 2 der 
Bundesnotarordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 303-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, die zu-
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2449) geändert worden ist, wird verordnet: 

§ 1
Die Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung nach § 96 

Absatz 4 Satz 2 und § 112 Satz 1 der Bundesnotarordnung wird auf 
die Senatsverwaltung für Justiz übertragen. 

§ 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 4. Mai 2010

Der Senat von Berlin

Klaus W o w e r e i t
Regierender Bürgermeister

Gisela  v o n  d e r  A u e
Senatorin für Justiz

Verordnung
zur Übertragung der Ermächtigungen nach 

§ 96 Absatz 4 Satz 2 und § 112 Satz 1 der Bundesnotarordnung
Vom 4. Mai 2010
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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBI. I S. 2585), in Ver-
bindung mit § 6 Absatz 5 und mit § 11 Absatz 1 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 
1999 (GVBI. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Novem-
ber 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan VII-83-2 B vom 18. April 2008 mit dem Än-

derungsvermerk vom 24. September 2009 für die Grundstücke Mie-
rendorffplatz 20, Lise-Meitner-Straße 2 und 6 sowie eine Teilfläche 
des Grundstücks Ilsenburger Straße 29 im Bezirk Charlottenburg-
Wilmersdorf, Ortsteil Charlottenburg, wird festgesetzt. Er ändert 
teilweise den durch Verordnung über die Festsetzung des Bebau-
ungsplans VII-83 im Bezirk Charlottenburg vom 30. Dezember 
1966 (GVBl. S. 52) festgesetzten Bebauungsplan.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Char-

lottenburg-Wilmersdorf von Berlin, Abteilung Bauwesen, Stadtpla-
nungs- und Vermessungsamt, Fachbereich Vermessung, beglaubigte 
Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt 
Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin, Abteilung Bauwesen, 
Stadtplanungs- und Vermessungsamt, Fachbereich Stadtplanung so-
wie im Bau- und Wohnungsaufsichtsamt, während der Dienststun-
den kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des 
Baugesetzbuchs) und 

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss 
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Absatz 2a 
Nummer 3 und 4 des Baugesetzbuchs bezeichnet sind, 

2. eine nach § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Charlottenburg-
Wilmersdorf von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachver-
halt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf 
der in Satz 1 genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 ge-
nannten Mängel gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und ge-
mäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetz-
buchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind. 

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 11. Mai 2010

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

T h i e m e n
Bezirksbürgermeisterin

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans VII-83-2 B  

im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, Ortsteil Charlottenburg
Vom 11. Mai 2010
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Auf Grund des § 22 Absatz 1 des Laufbahngesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16. Februar 2003 (GVBl. S. 137, 
200), das zuletzt durch Gesetz vom 19. März 2009 (GVBl. S. 70) 
geändert worden ist, wird verordnet:

Artikel I
§ 5 Absatz 1 der Feuerwehr-Laufbahnverordnung vom 8. Mai 

2007 (GVBl. S. 206), die durch Verordnung vom 23. Juni 2009 
(GVBl. S. 307) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„(1) Der Vorbereitungsdienst dauert zwei Jahre.“

Artikel II
Brandmeister-Anwärterinnen und -Anwärter, die vor dem 1. März 

2010 nach § 4 der Feuerwehr-Laufbahnverordnung eingestellt wor-

den sind, leisten den Vorbereitungsdienst nach dem bisher geltenden 
Recht ab.

Artikel III

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. März 2010 rückwir-
kend in Kraft.

Berlin, den 11. Mai 2010

Der Senat von Berlin 

Klaus W o w e r e i t

Regierender Bürgermeister

Dr. Erhart K ö r t i n g

Senator für Inneres und Sport

Zweite Verordnung
zur Änderung der Feuerwehr-Laufbahnverordnung

Vom 11. Mai 2010

Auf Grund des § 16 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), in Ver-
bindung mit § 13 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Bauge-
setzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl. 
S. 692), wird verordnet:

§ 1
Für die Grundstücke Mansfelder Straße 58/66, Mansfelder Stra-

ße 68/Cicerostraße 35 im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, Orts-
teil Wilmersdorf, für die das Bezirksamt neben einem weiteren 
Grundstück die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen hat, 
tritt eine Veränderungssperre gemäß § 14 des Baugesetzbuchs ein.

§ 2
Je ein Übersichtsplan mit den Grenzen des räumlichen Geltungs-

bereiches der Veränderungssperre liegt zur kostenfreien Einsicht-
nahme beim Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin, 
Abteilung Bauwesen, Stadtplanungs- und Vermessungsamt, aus.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögensnach-
teile durch die Veränderungssperre (§ 18 Absatz 2 Satz 2 und 3 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 18 Absatz 3 des Baugesetzbuchs) 

wird hingewiesen.

§ 4
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb von 
zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich ge-
genüber dem Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin 
geltend machen; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist darzulegen. Nach § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des 
Baugesetzbuchs wird die Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften dieses Gesetzes nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
unbeachtlich. Die Beschränkung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für 
die Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt 
worden sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 18. Mai 2010

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

T h i e m e n
Bezirksbürgermeisterin

G r ö h l e r
Bezirksstadtrat

Verordnung
über die Veränderungssperre 4-44/26  

im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, Ortsteil Wilmersdorf
Vom 18. Mai 2010
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Auf Grund des § 11 Nummer 1 des Berliner Hochschulzulas-
sungsgesetzes in der Fassung vom 18. Juni 2005 (GVBl. S. 393), das 
zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 29. Oktober 2008 (GVBl. S. 310) 
geändert worden ist, in Verbindung mit dem Staatsvertrag über die 
Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung 
vom 5. Juni 2008 (GVBl. S. 310), wird verordnet:

Inhaltsübersicht

I. Allgemeines

§ 1 Umfang der zentralen Studienplatzvergabe
§ 2 Einbezogener Personenkreis

II. Antragstellung

§ 3 Frist und Form der Anträge, Ausschluss vom Verfahren
§ 4 Beteiligung am Verfahren
§ 5 Besonderer öffentlicher Bedarf

III. Quotierung und Verfahrensablauf

§ 6 Quotierung
§ 7 Ablauf des zentralen Vergabeverfahrens
§ 8 Zulassungsbescheid
§ 9 Abschluss des zentralen Vergabeverfahrens
§ 10 Auswahlverfahren der Hochschulen

IV. Quoten und Auswahlkriterien des 
zentralen Vergabeverfahrens

§ 11 Auswahl in der Abiturbestenquote
§ 12 Landesquoten
§ 13 Zurechnung zu den Landesquoten
§ 14 Auswahl nach Wartezeit
§ 15 Auswahl nach Härtegesichtspunkten
§ 16 Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber mit besonderer 

Hochschulzugangsberechtigung
§ 17 Auswahl für ein Zweitstudium
§ 18 Nachrangige Auswahlkriterien

V. Auswahl nach einem Dienst auf Grund 
früherer Zulassung

§ 19 Auswahl nach einem Dienst auf Grund früheren Zulas-
sungsanspruchs

VI. Verteilung auf die Studienorte

§ 20 Verteilung der in der Abiturbestenquote Ausgewählten auf 
die Studienorte 

§ 21 Verteilung der nach § 7 Absatz 3 Ausgewählten auf die Stu-
dienorte

VII. Vergabe von Teilstudienplätzen

§ 22 Teilstudienplätze

VIII. Schlussbestimmungen

§ 23 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Anlage 1 
In das zentrale Vergabeverfahren einbezogene Studiengänge (zu 
§ 1 Satz 2)
Anlage 2 
Ermittlung der Durchschnittsnote (zu § 11 Absatz 3 Satz 1)
Anlage 3 
Ermittlung der Messzahl bei der Auswahl für ein Zweitstudium (zu 
§ 17 Absatz 2 Satz 2)
Anlage 4 
Zuordnung der Kreise und kreisfreien Städte zu den Studienorten 
(zu § 21 Absatz 1 Satz 3)
Anlage 5 
Ermittlung der Punktzahl der Gesamtqualifikation (zu § 20 Satz 3)

I. Allgemeines
§ 1

Umfang der zentralen Studienplatzvergabe

Die Stiftung für Hochschulzulassung (Stiftung) vergibt die Studi-
enplätze des ersten Fachsemesters der in das zentrale Vergabever-
fahren einbezogenen Studiengänge, soweit sie nicht von den Hoch-
schulen vergeben werden. Die in das zentrale Vergabeverfahren 
einbezogenen Studiengänge sind in Anlage 1 aufgeführt.

§ 2
Einbezogener Personenkreis

Die Studienplätze werden an Deutsche sowie an ausländische 
Staatsangehörige oder Staatenlose, die im Sinne dieser Verordnung 
Deutschen gleichgestellt sind, vergeben. Deutschen gleichgestellt 
sind hiernach:
1. Staatsangehörige eines anderen Mitgliedsstaates der Europäi-

schen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum,

2. in der Bundesrepublik Deutschland wohnende Kinder von 
Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedsstaates der Europäi-
schen Union oder von Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, sofern diese Staatsangehörigen 
in der Bundesrepublik Deutschland beschäftigt sind oder gewe-
sen sind,

3. in der Bundesrepublik Deutschland wohnende andere Familien-
angehörige im Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der Richtlinie 
2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 (ABl. EG Nr. L 229 S. 35) von Staatsangehörigen 
eines anderen Mitgliedsstaates der Europäischen Union oder 
von Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, sofern diese Staatsangehörigen in der Bundes-
republik Deutschland beschäftigt sind, sowie

Verordnung
über die zentrale Vergabe von Studienplätzen  

durch die Stiftung für Hochschulzulassung 
(VergabeVO Stiftung)

Vom 18. Mai 2010
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4. sonstige ausländische Staatsangehörige oder Staatenlose, die 
eine in der Bundesrepublik Deutschland oder an einer deutschen 
Auslandsschule erworbene Hochschulzugangsberechtigung, die 
nicht ausschließlich nach ausländischem Recht erworben wurde 
(deutsche Hochschulzugangsberechtigung), besitzen.

Wer nach Satz 2 Deutschen gleichgestellt ist, wird nach den für 
Deutsche geltenden Bestimmungen am Vergabeverfahren beteiligt.

II. Antragstellung
§ 3

Frist und Form der Anträge, Ausschluss vom Verfahren

(1) Zulassungsanträge richten sich zugleich auf die Teilnahme am 
zentralen Vergabeverfahren und auf die Teilnahme an den Auswahl-
verfahren der Hochschulen.

(2) Der Zulassungsantrag muss
1. für das Sommersemester bis zum 15. Januar,
2. für das Wintersemester, wenn die Hochschulzugangsberechti-

gung vor dem 16. Januar erworben wurde, bis zum 31. Mai, an-
dernfalls bis zum 15. Juli

bei der Stiftung eingegangen sein (Ausschlussfristen). Bei Bewer-
bungen für ein Zweitstudium gilt der Zeitpunkt des Abschlusses des 
Erststudiums als Zeitpunkt des Erwerbs der Hochschulzugangsbe-
rechtigung nach Satz 1. Anträge auf Zulassung auf Studienplätze 
außerhalb der festgelegten Zulassungszahlen müssen für das Som-
mersemester bis zum 1. April, für das Wintersemester bis zum 
1. Oktober bei der Hochschule eingegangen sein (Ausschlussfris-
ten).

(3) Im Zulassungsantrag ist ein Studiengang zu wählen. Für die 
Vergabe der Studienplätze in der Abiturbestenquote können bis zu 
sechs Studienorte in einer Reihenfolge gewählt werden. Für die Ver-
gabe der Studienplätze in den weiteren durch die Stiftung vergebe-
nen Quoten sind gewünschte Studienorte in einer Reihenfolge zu 
wählen. Für das Auswahlverfahren der Hochschulen können bis zu 
sechs Studienorte in einer Reihenfolge gewählt werden. Studien-
gangwunsch und Ortswünsche können nach Ablauf der Fristen nach 
Absatz 2 Satz 1 nicht mehr geändert werden.

(4) Im Zulassungsantrag hat die Bewerberin oder der Bewerber 
anzugeben, ob sie oder er 
1. für den gewählten Studiengang im Zeitpunkt der Antragstellung 

an einer deutschen Hochschule als Studentin oder Student ein-
geschrieben ist,

2. bereits an einer deutschen Hochschule ein Studium abgeschlos-
sen hat oder als Studentin oder Student eingeschrieben war, ge-
gebenenfalls für welche Zeit.

(5) Stellt eine Bewerberin oder ein Bewerber mehrere Zulas-
sungsanträge, wird nur über den letzten fristgerecht eingegangenen 
entschieden. Anträge, die nach dieser Verordnung ergänzend zum 
Zulassungsantrag gestellt werden können, sind mit dem Zulassungs-
antrag zu stellen, es sei denn, der Antrag stützt sich auf einen zum 
Sommersemester vor dem 16. Januar, zum Wintersemester vor dem 
16. Juli nach Ablauf der jeweiligen Bewerbungsfrist eingetretenen 
Sachverhalt.

(6) Die Stiftung bestimmt die Form des Zulassungsantrags und 
der Anträge nach Absatz 5 Satz 2. Sie bestimmt auch die Unterlagen, 
die den Anträgen mindestens beizufügen sind, sowie deren Form. 
Sie ist nicht verpflichtet, den Sachverhalt von Amts wegen zu ermit-
teln. Der Zulassungsantrag ist der Stiftung in Form des elektronisch 
ausgefüllten Antragsformulars vor Ablauf der in Absatz 2 Satz 1 ge-
nannten Fristen elektronisch zu übermitteln; das ausgedruckte und 
unterschriebene Antragsformular muss der Stiftung samt den erfor-
derlichen Unterlagen vor Ablauf der in Absatz 7 Satz 2 genannten 
Fristen zugegangen sein. Bei der elektronischen Übermittlung hat 
die Stiftung unter Anwendung von Verschlüsselungsverfahren dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechende Maßnahmen zu treffen, 
die die Vertraulichkeit und Unversehrtheit der Daten gewährleisten. 

Bewerberinnen und Bewerbern, die glaubhaft machen, dass ihnen 
die elektronische Antragstellung nicht zumutbar ist, wird gestattet, 
den Zulassungsantrag schriftlich zu stellen; Absatz 2 Satz 1 bleibt 
unberührt. Die Bewerberinnen und Bewerber übersenden den nach 
Absatz 3 Satz 4 gewählten Hochschulen die jeweils für deren Aus-
wahlverfahren benötigten Unterlagen; das Nähere regeln die Hoch-
schulen durch Satzung.

(7) Wer die Bewerbungsfristen nach Absatz 2 Satz 1 versäumt, ist 
vom Vergabeverfahren ausgeschlossen. Ist der Zulassungsantrag 
fristgerecht gestellt worden, können nachträglich eingereichte Un-
terlagen
1. für das Sommersemester bis zum 31. Januar,
2. für das Wintersemester, wenn die Hochschulzugangsberechti-

gung vor dem 16. Januar erworben wurde, bis zum 15. Juni, an-
dernfalls bis zum 31. Juli 

berücksichtigt werden (Ausschlussfristen). Entspricht der Zulas-
sungsantrag nicht den rechtlichen Mindestanforderungen oder feh-
len bei Ablauf der Fristen nach Satz 2 notwendige Unterlagen oder 
nach Absatz 4 erforderliche Angaben, gilt Satz 1 entsprechend.

§ 4
Beteiligung am Verfahren

(1) Am Vergabeverfahren wird nur beteiligt, wer bei der Bewer-
bung für das Sommersemester bis zum 15. Januar, bei der Bewer-
bung für das Wintersemester bis zum 15. Juli die Hochschulzu-
gangsberechtigung für den gewählten Studiengang erworben hat. 
Werden mehrere einschlägige Hochschulzugangsberechtigungen 
vorgelegt, wird dem Zulassungsantrag die zuerst erworbene zugrun-
de gelegt. Die Feststellung der Hochschulzugangsberechtigung von 
Bewerberinnen und Bewerbern mit ausländischen Vorbildungsnach-
weisen erfolgt, wenn keine Anerkennungsentscheidung der Zeugnis- 
anerkennungsstelle eines Landes vorliegt, für den angestrebten 
Studiengang durch die Stiftung auf der Grundlage der Bewertungs-
vorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen.

(2) Wer bei der Bewerbung für das Sommersemester bis zum 
15. Januar, bei der Bewerbung für das Wintersemester bis zum 
15. Juli das 55. Lebensjahr vollendet hat, wird am Vergabeverfahren 
nur beteiligt, wenn für das beabsichtigte Studium unter Berücksich-
tigung der persönlichen Situation der Bewerberin oder des Bewer-
bers schwerwiegende wissenschaftliche oder berufliche Gründe 
sprechen.

(3) Vom Vergabeverfahren ist ausgeschlossen, wer für den gewähl-
ten Studiengang im Zeitpunkt der Antragstellung an einer in der Bun-
desrepublik Deutschland gelegenen Hochschule (deutsche Hoch-
schule) als Studentin oder Student eingeschrieben ist; dies gilt nicht 
im Fall der Einschreibung für einen Teilstudienplatz oder bei Nach-
weis von Gründen für einen Studienortwechsel nach § 15 Satz 2. Wer 
in dem gewählten Studiengang bereits an einer deutschen Hochschu-
le eingeschrieben war, kann seine Zulassung in diesem Studiengang 
sowohl im Verfahren der Stiftung für einen Studienplatz des ersten 
Fachsemesters als auch nach Maßgabe der Vorschriften für die Zu-
lassung zu höheren Fachsemestern beantragen.

§ 5
Besonderer öffentlicher Bedarf

Das Bundesministerium der Verteidigung teilt der Stiftung für das 
Sommersemester bis zum 15. Januar, für das Wintersemester bis 
zum 15. Juli (Ausschlussfristen) unter Angabe einer Reihenfolge 
mit, wen es für die Studienplätze benennt, die dem Sanitätsoffizier-
dienst der Bundeswehr vorbehalten sind. Wer einen Studienplatz aus 
dieser Quote erhält, kann nicht nach anderen Bestimmungen dieser 
Verordnung zugelassen werden.
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III. Quotierung und Verfahrensablauf

§ 6
Quotierung

(1) Von den festgesetzten Zulassungszahlen sind je Studienort 
vorweg abzuziehen:
1. für die Zulassung von ausländischen Staatsangehörigen oder 

Staatenlosen, die nicht nach § 2 Satz 2 Deutschen gleichgestellt 
sind, bis zu fünf vom Hundert,

2. für die Zulassung im Sanitätsoffizierdienst der Bundeswehr 
a) 2,2 vom Hundert im Studiengang Medizin,
b) 0,5 vom Hundert im Studiengang Pharmazie,
c) 0,1 vom Hundert im Studiengang Tiermedizin,
d) 1,4 vom Hundert im Studiengang Zahnmedizin.

Die von der jährlichen Aufnahmekapazität auf die Quote nach Satz 1 
Nummer 1 entfallenden Studienplätze können nach Maßgabe des 
Landesrechts zu einem Zulassungstermin (Wintersemester oder 
Sommersemester) vergeben werden; § 7 Absatz 1 bleibt unberührt. 
Für die Quoten nach Satz 1 Nummer 2 gelten zusammen für ein 
Wintersemester und das darauf folgende Sommersemester bundes-
weit folgende Obergrenzen:
a) im Studiengang Medizin: 220 Studienplätze, 
b) im Studiengang Pharmazie: 12 Studienplätze, 
c) im Studiengang Tiermedizin: 2 Studienplätze, 
d) im Studiengang Zahnmedizin: 30 Studienplätze. 

(2) Darüber hinaus sind von der Gesamtzahl der festgesetzten Zu-
lassungszahlen vorweg abzuziehen:
1. zwei vom Hundert für Fälle außergewöhnlicher Härte,
2. 0,2 vom Hundert für die Auswahl der Bewerberinnen und Be-

werber mit besonderer Hochschulzugangsberechtigung,
3. drei vom Hundert für die Auswahl für ein Zweitstudium.
Der Anteil der für Bewerberinnen und Bewerber mit besonderer 
Hochschulzugangsberechtigung bei der Verfahrensdurchführung 
zur Verfügung stehenden Studienplätze an der Gesamtzahl der Stu-
dienplätze darf nicht größer sein als ihr Anteil an der Bewerberge-
samtzahl. Für jede Quote nach Satz 1 muss mindestens ein Studien-
platz zur Verfügung gestellt werden.

(3) Die Zahl der in der Abiturbestenquote zu vergebenden Studi-
enplätze beträgt je Studienort 20 vom Hundert der Zahl der nach 
Abzug der Quoten nach Absatz 1 und 2 verbleibenden Studienplät-
ze.

(4) Die Zahl der durch das Auswahlverfahren der Hochschulen zu 
vergebenden Studienplätze beträgt je Studienort 60 vom Hundert 
der Zahl der nach Abzug der Quoten nach Absatz 1 und 2 verblei-
benden Studienplätze.

(5) Die verbleibenden Studienplätze, vermindert um die Zahl der 
nach einem Dienst auf Grund früheren Zulassungsanspruchs Auszu-
wählenden, die nicht in der Abiturbestenquote oder im Auswahlver-
fahren der Hochschulen zugelassen worden waren, werden nach 
Wartezeit vergeben.

(6) In den Quoten nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 2 
verfügbar gebliebene Studienplätze werden der Quote nach Absatz 5 
hinzugerechnet. In den Quoten nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 
Absatz 3 und 5 verfügbar gebliebene Studienplätze werden der Quo-
te nach Absatz 4 hinzugerechnet.

§ 7
Ablauf des zentralen Vergabeverfahrens

(1) Ein Vergabeverfahren umfasst jeweils die auf einen Zulas-
sungstermin (Sommersemester oder Wintersemester) bezogene Ver-
gabe von Studienplätzen.

(2) Nach der Zulassung der nach § 5 Satz 1 Benannten trifft die 
Stiftung die Auswahl in der Abiturbestenquote nach § 11 und lässt 
die ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber nach § 20 zu.

(3) Danach vergibt die Stiftung die Studienplätze der Quoten nach 
§ 6 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 5. An der Vergabe der Studienplätze 
dieser Quoten wird nicht beteiligt, wer in der Abiturbestenquote zu-
gelassen worden ist. Wer in einer oder mehreren dieser Quoten zu 
berücksichtigen ist, wird auf allen entsprechenden Ranglisten ge-
führt. Bei der Auswahl werden die Ranglisten in folgender Reihen-
folge berücksichtigt:
1. Auswahl nach einem Dienst auf Grund früheren Zulassungsan-

spruchs nach § 19, sofern die frühere Zulassung weder in der 
Abiturbestenquote noch im Auswahlverfahren der Hochschulen 
erfolgt ist,

2. Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber mit besonderer 
Hochschulzugangsberechtigung nach § 16 und Auswahl für ein 
Zweitstudium nach § 17,

3. Auswahl nach Wartezeit nach § 14,
4. Auswahl nach Härtegesichtspunkten nach § 15.
Die ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber lässt die Stiftung 
nach § 21 zu. Bei der Auswahl und Verteilung kann die Stiftung 
durch Überbuchung der Zulassungszahlen berücksichtigen, dass 
Studienplätze voraussichtlich nicht angenommen werden.

(4) Wer an der Vergabe der Studienplätze nach Absatz 2 oder 3 
beteiligt, aber nicht zugelassen worden ist, erhält von der Stiftung 
einen Ablehnungsbescheid.

§ 8
Zulassungsbescheid

Im Zulassungsbescheid teilt die Stiftung mit, bis wann sich die 
oder der Zugelassene bei der im Zulassungsbescheid genannten 
Hochschule einzuschreiben hat. Ist die Einschreibung bis zu diesem 
Termin nicht beantragt worden oder lehnt die Hochschule eine Ein-
schreibung ab, weil sonstige Einschreibvoraussetzungen nicht vor-
liegen, wird der Zulassungsbescheid unwirksam; auf diese Rechts-
folge ist im Bescheid hinzuweisen. Satz 1 und 2 gelten entsprechend, 
wenn der Zulassungsbescheid von der Hochschule erlassen wird.

§ 9
Abschluss des zentralen Vergabeverfahrens

Mit der Vergabe der Studienplätze nach § 7 Absatz 3 ist das zent-
rale Vergabeverfahren abgeschlossen. Studienplätze in den von der 
Stiftung vergebenen Quoten, die nach Abschluss des zentralen Ver-
gabeverfahrens noch verfügbar sind oder wieder verfügbar werden, 
werden im Auswahlverfahren der Hochschulen vergeben.

§ 10
Auswahlverfahren der Hochschulen 

(1) Das Auswahlverfahren der Hochschulen wird nach den Be-
stimmungen des Berliner Hochschulzulassungsgesetzes und der 
Hochschulzulassungsverordnung vom 19. Februar 2001 (GVBl. 
S. 54), die zuletzt durch Verordnung vom 7. Juli 2005 (GVBl. 
S. 402) geändert worden ist, in den jeweils geltenden Fassungen von 
den einzelnen Hochschulen durchgeführt. Die Hochschulen sind in 
diesem Verfahren nicht verpflichtet, den Sachverhalt von Amts we-
gen zu ermitteln. Hochschulen können die Stiftung damit beauftra-
gen, Zulassungs- sowie Ablehnungsbescheide zu erstellen und im 
Namen und Auftrag der Hochschule zu versenden. Hochschulen 
können bei der Durchführung ihrer Auswahlverfahren durch Über-
buchung der Zulassungszahlen berücksichtigen, dass Studienplätze 
voraussichtlich nicht besetzt werden.

(2) Am Auswahlverfahren der Hochschulen wird nicht beteiligt, 
wer



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      66. Jahrgang      Nr. 13         29. Mai 2010272

1. unter die Quoten nach § 6 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 und 3 fällt oder

2. im Zulassungsantrag keinen gültigen Studienortwunsch für die-
ses Verfahren genannt hat oder

3. nach § 7 Absatz 2 oder Absatz 3 Satz 5 von der Stiftung zugelas-
sen worden ist.

Liegen die Voraussetzungen nach Satz 1 Nummer 2 vor, erlässt die 
Stiftung für das Auswahlverfahren der Hochschulen im eigenen Na-
men einen Ausschlussbescheid.

(3) Die Stiftung teilt den Hochschulen für das Sommersemester 
bis zum 10. Februar, für das Wintersemester bis zum 10. August mit, 
welche Bewerberinnen und Bewerber an ihren Auswahlverfahren zu 
beteiligen sind, und übermittelt dabei studiengangweise folgende 
Angaben:
1. Namen und Anschrift sowie Tag und Ort der Geburt,
2. die Ortspräferenz für die jeweilige Hochschule,
3. die nach § 11 Absatz 3 bis 5 ermittelte Durchschnittsnote,
4. die nach § 14 ermittelte Wartezeit,
5. Einzelnoten der Hochschulzugangsberechtigung,
6. das Ergebnis eines fachspezifischen Studierfähigkeitstests, so-

fern es der Stiftung vorliegt,
7. die Art einer Berufsausbildung und die Dauer einer Berufstätig-

keit oder eines Praktikums,
8. die Erfüllung der Voraussetzungen für eine erneute Zulassung 

nach § 19 Absatz 2 Satz 2.
(4) Soweit der Stiftung Verfahrensergebnisse der Hochschulen in 

Form von Ranglisten für das Sommersemester bis zum 25. Februar, 
für das Wintersemester bis zum 25. August vorliegen, werden Be-
werberinnen und Bewerber, die nach diesen Ranglisten eine Zulas-
sungsmöglichkeit für die von ihnen in höchster Präferenz gewählte 
Hochschule haben, an deren Auswahlverfahren sie zu beteiligen 
sind, von dieser Hochschule zugelassen. Die Stiftung teilt den Hoch-
schulen für das Sommersemester bis zum 5. März, für das Winterse-
mester bis zum 2. September mit, welche Bewerberinnen und Be-
werber unter Satz 1 fallen. Die Hochschulen erteilen in diesen Fällen 
Zulassungsbescheide. Die Zugelassenen nehmen am weiteren Ver-
fahren nicht mehr teil. Die Hochschulen teilen der Stiftung die Ein-
schreibergebnisse für das Sommersemester bis zum 16. März, für 
das Wintersemester bis zum 16. September mit.

(5) Die Hochschulen teilen der Stiftung für das Sommersemester 
bis zum 18. März, für das Wintersemester bis zum 18. September 
ihre Verfahrensergebnisse in Form von Ranglisten mit, soweit die 
Ranglisten nicht bereits nach Absatz 4 übermittelt worden sind. Die 
Stiftung gleicht sämtliche Ranglisten ab, indem in den Fällen meh-
rerer Zulassungsmöglichkeiten für eine Bewerberin oder einen Be-
werber nur diejenige für die in höchster Präferenz genannte Hoch-
schule bestehen bleibt, und übermittelt den Hochschulen für das 
Sommersemester bis zum 22. März, für das Wintersemester bis zum 
22. September die bereinigten Ranglisten. Die Hochschulen erteilen 
nach Maßgabe dieser Ranglisten Zulassungs- und Ablehnungsbe-
scheide. Die Zugelassenen nehmen am weiteren Verfahren nicht 
mehr teil. Die Hochschulen teilen der Stiftung die Einschreibergeb-
nisse für das Sommersemester bis zum 30. März, für das Winterse-
mester bis zum 30. September mit.

(6) Sind danach Studienplätze noch verfügbar oder werden Studi-
enplätze wieder verfügbar, schreibt die Stiftung die Ranglisten nach 
Maßgabe des Absatzes 5 Satz 2 fort und übermittelt sie für das Som-
mersemester bis zum 2. April, für das Wintersemester bis zum 
2. Oktober an die Hochschulen. Die Hochschulen führen auf dieser 
Grundlage ein Nachrückverfahren durch; dabei werden keine Ab-
lehnungsbescheide erteilt. Die Zugelassenen nehmen am weiteren 
Verfahren nicht mehr teil. Die Hochschulen teilen der Stiftung die 
Einschreibergebnisse für das Sommersemester bis zum 8. April, für 
das Wintersemester bis zum 8. Oktober mit.

(7) Sind nach Durchführung des Nachrückverfahrens nach Ab-
satz 6 Studienplätze noch verfügbar oder werden Studienplätze wie-
der verfügbar, schreibt die Stiftung die Ranglisten nach Maßgabe 
des Absatzes 5 Satz 2 fort und übermittelt sie für das Sommersemes-
ter bis zum 10. April, für das Wintersemester bis zum 10. Oktober an 
die Hochschulen. Absatz 6 Satz 2 und 3 gelten entsprechend. Die 
Hochschulen teilen der Stiftung die Einschreibergebnisse für das 
Sommersemester bis zum 17. April, für das Wintersemester bis zum 
17. Oktober mit. Die Hochschulen können durch Satzung für einzel-
ne Studiengänge die Durchführung eines zweiten Nachrückverfah-
rens ausschließen.

(8) Nach Abschluss der Nachrückverfahren oder des Nachrück-
verfahrens werden Studienplätze, die noch verfügbar sind oder wie-
der verfügbar werden, von der Hochschule durch das Los an Bewer-
berinnen und Bewerber vergeben, die bei der Hochschule die 
Zulassung beantragt haben. Die Hochschule bestimmt Form und 
Frist der Antragstellung und gibt sie in geeigneter Weise bekannt.

IV. Quoten und Auswahlkriterien des 
zentralen Vergabeverfahrens

§ 11
Auswahl in der Abiturbestenquote

(1) An der Vergabe der Studienplätze in der Abiturbestenquote 
wird nicht beteiligt, wer
1. im Zulassungsantrag keinen gültigen Studienortwunsch für die-

se Quote genannt hat, oder
2. unter die Quoten nach § 6 Absatz 1 oder Absatz 2 Nummer 2 

oder Nummer 3 fällt.
(2) Für die Besetzung der Studienplätze in der Abiturbestenquote 

werden so viele Bewerberinnen und Bewerber ausgewählt, wie ins-
gesamt in dieser Quote Studienplätze zu vergeben sind. Die Aus-
wahl erfolgt nach Absatz 3 bis 5; dabei werden §§ 12 und 13 ange-
wendet.

(3) Die Rangfolge wird durch die nach Anlage 2 ermittelte Durch-
schnittsnote bestimmt. Eine Gesamtnote gilt als Durchschnittsnote 
nach Satz 1.

(4) Wer keine Durchschnittsnote nachweist, wird hinter die letzte 
Bewerberin und den letzten Bewerber mit feststellbarer Durch-
schnittsnote eingeordnet. 

(5) Wer nachweist, aus in der eigenen Person liegenden, nicht 
selbst zu vertretenden Gründen daran gehindert gewesen zu sein, 
eine bessere Durchschnittsnote zu erreichen, wird auf Antrag mit der 
besseren Durchschnittsnote berücksichtigt.

§ 12
Landesquoten

(1) Für die Auswahl in der Abiturbestenquote bildet die Stiftung 
Landesquoten, sofern in dem jeweiligen Studiengang mehr als 15 
Studienplätze zur Verfügung stehen.

(2) Die Quote eines Landes bemisst sich zu einem Drittel nach 
seinem Anteil an der Gesamtzahl der Bewerberinnen und Bewerber 
für den betreffenden Studiengang (Bewerberanteil) und zu zwei 
Dritteln nach seinem Anteil an der Gesamtzahl der Achtzehn- bis 
unter Einundzwanzigjährigen (Bevölkerungsanteil). Die sich da-
nach für die Länder Berlin, Bremen und Hamburg ergebenden Quo-
ten werden um 30 vom Hundert erhöht. Die auf die so ermittelten 
Landesquoten entfallenden Studienplätze werden in der Weise er-
rechnet, dass zunächst jeder Landesquote ein Studienplatz zugeteilt 
wird und die verbleibenden Studienplätze nach dem d`Hondtschen 
Höchstzahlverfahren ermittelt werden.

(3) Bei der Berechnung des Bewerberanteils eines Landes wird 
nur berücksichtigt, wer
1. für diesen Studiengang zu dem Personenkreis gehört, der an der 

Auswahl in der Abiturbestenquote zu beteiligen ist, und
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2. eine nach den Beschlüssen der Kultusministerkonferenz bei der 
Berechnung des Bewerberanteils eines Landes zu berücksichti-
gende Hochschulzugangsberechtigung in dem betreffenden 
Land erworben hat.

(4) Für die Berechnung des Bevölkerungsanteils ist die Fort-
schreibung über die deutsche Wohnbevölkerung maßgeblich, die 
zuletzt vor dem Bewerbungsschluss des jeweiligen Vergabeverfah-
rens vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht wurde.

§ 13
Zurechnung zu den Landesquoten

(1) Soweit Landesquoten gebildet werden, wird die Auswahl für 
jede Landesquote getrennt unter den Bewerberinnen und Bewerbern 
vorgenommen, die der jeweiligen Landesquote zuzurechnen sind.

(2) Im Falle einer im Inland erworbenen deutschen Hochschulzu-
gangsberechtigung bestimmt der Ort des Erwerbs die Zurechnung 
zu den Landesquoten. Wer keiner Landesquote zugerechnet werden 
kann, wird entsprechend den Bevölkerungsanteilen durch das Los 
einer Landesquote zugeordnet.

(3) Kann das Studienplatzkontingent einer Landesquote aus Man-
gel an Bewerbungen nicht ausgeschöpft werden, werden die Studi-
enplätze in entsprechender Anwendung des § 12 Absatz 2 auf die 
übrigen Landesquoten verteilt.

§ 14
Auswahl nach Wartezeit

(1) Die Rangfolge wird durch die Zahl der seit dem Erwerb der 
Hochschulzugangsberechtigung verstrichenen Halbjahre bestimmt. 
Es zählen nur volle Halbjahre vom Zeitpunkt des Erwerbs der Hoch-
schulzugangsberechtigung bis zum Beginn des Semesters, für das 
die Zulassung beantragt wird. Halbjahre sind die Zeit vom 1. April 
bis zum 30. September eines Jahres (Sommersemester) und die Zeit 
vom 1. Oktober eines Jahres bis zum 31. März des folgenden Jahres 
(Wintersemester).

(2) Wird der Zeitpunkt des Erwerbs der Hochschulzugangsbe-
rechtigung nicht nachgewiesen, wird die Zahl der Halbjahre seit 
dem Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung nicht berücksich-
tigt.

(3) Wer nachweist, aus in der eigenen Person liegenden, nicht 
selbst zu vertretenden Gründen daran gehindert gewesen zu sein, die 
Hochschulzugangsberechtigung zu einem früheren Zeitpunkt zu er-
werben, wird auf Antrag bei der Ermittlung der Wartezeit mit dem 
früheren Zeitpunkt des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung 
berücksichtigt.

(4) Ist vor dem Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung ein 
berufsqualifizierender Abschluss außerhalb der Hochschule erlangt 
und die Hochschulzugangsberechtigung vor dem 16. Juli 2007 er-
worben worden, wird die Zahl der Halbjahre um eins für je sechs 
Monate Berufsausbildung, höchstens jedoch um zwei Halbjahre er-
höht. Ist im Falle des Satzes 1 die Hochschulzugangsberechtigung 
vor dem 16. Januar 2002 erworben worden, wird die Zahl der Halb-
jahre um bis zu vier erhöht. Dies gilt entsprechend, wenn die Ableis-
tung eines Dienstes eine Bewerberin oder einen Bewerber daran 
gehindert hat, vor dem Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung 
einen berufsqualifizierenden Abschluss außerhalb der Hochschule 
zu erlangen, sofern der berufsqualifizierende Abschluss zu einer Er-
höhung der Zahl der Halbjahre nach Satz 1 oder 2 geführt hätte.

(5) Ein berufsqualifizierender Abschluss nach Absatz 4 liegt vor 
bei 
1. Ausbildungsberufen, die in dem Verzeichnis der anerkannten 

Ausbildungsberufe nach § 90 Absatz 3 Nummer 3 des Berufsbil-
dungsgesetzes vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931) enthalten 
sind,

2. einer Berufsausbildung an einer staatlichen oder staatlich aner-
kannten Berufsfachschule oder Fachschule,

3. einer abgeschlossenen Ausbildung im einfachen oder mittleren 
Dienst der öffentlichen Verwaltung,

4. einer abgeschlossenen Berufsausbildung, die nach Artikel 37 
Absatz 1 oder 3 des Einigungsvertrages einer Berufsausbildung 
nach den Nummern 1 bis 3 gleichzustellen ist.

Ein berufsqualifizierender Abschluss nach Absatz 4 Satz 1 mit zwei-
jähriger Ausbildungsdauer gilt als nachgewiesen, wenn die Hoch-
schulzugangsberechtigung an einem Abendgymnasium oder an ei-
nem Kolleg erworben worden ist.

(6) Von der Gesamtzahl der Halbjahre wird die Zahl der Halbjahre 
abgezogen, in denen die Bewerberin oder der Bewerber an einer 
deutschen Hochschule als Studentin oder Student eingeschrieben 
war.

§ 15
Auswahl nach Härtegesichtspunkten

Die Studienplätze der Härtequote werden auf Antrag an Bewerbe-
rinnen und Bewerber vergeben, für die es eine außergewöhnliche 
Härte bedeuten würde, wenn sie für den genannten Studiengang kei-
ne Zulassung erhielten. Eine außergewöhnliche Härte liegt vor, 
wenn in der eigenen Person liegende besondere soziale oder famili-
äre Gründe die sofortige Aufnahme des Studiums oder einen sofor-
tigen Studienortwechsel zwingend erfordern. Die Rangfolge wird 
durch den Grad der außergewöhnlichen Härte bestimmt.

§ 16
Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber  

mit besonderer Hochschulzugangsberechtigung

(1) Ist die Hochschulzugangsberechtigung in einem anderen noch 
nicht abgeschlossenen Studiengang erworben worden (besondere 
Hochschulzugangsberechtigung), ist eine Auswahl im Rahmen der 
Quoten nach § 6 Absatz 3 bis 5 ausgeschlossen. Die Rangfolge wird 
durch die Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung 
bestimmt.

(2) Weist die Hochschulzugangsberechtigung keine auf eine Stel-
le nach dem Komma bestimmte Durchschnittsnote im Rahmen eines 
sechsstufigen Notensystems aus, ist diese durch eine besondere Be-
scheinigung der Einrichtung nachzuweisen, an der die Hochschulzu-
gangsberechtigung erworben wurde.

(3) Wer keine Durchschnittsnote nachweist, wird hinter die letzte 
Bewerberin und den letzten Bewerber mit feststellbarer Durch-
schnittsnote eingeordnet.

§ 17
Auswahl für ein Zweitstudium

(1) Wer bereits ein Studium in einem anderen Studiengang an ei-
ner deutschen Hochschule abgeschlossen hat (Bewerberinnen und 
Bewerber für ein Zweitstudium), kann nicht im Rahmen der Quoten 
nach § 6 Absatz 3 bis 5 ausgewählt werden.

(2) Die Rangfolge wird durch eine Messzahl bestimmt, die aus 
dem Ergebnis der Abschlussprüfung des Erststudiums und dem 
Grad der Bedeutung der Gründe für das Zweitstudium ermittelt 
wird. Die Einzelheiten zur Ermittlung der Messzahl ergeben sich aus 
Anlage 3.

(3) Soweit ein Zweitstudium aus wissenschaftlichen Gründen an-
gestrebt wird, erfolgt die Auswahl auf der Grundlage der Feststel-
lungen der im Zulassungsantrag an erster Stelle genannten Hoch-
schule.

§ 18
Nachrangige Auswahlkriterien

(1) Besteht bei der Auswahl in der Abiturbestenquote Ranggleich-
heit, bestimmt sich die Rangfolge nach den Bestimmungen über die 
Auswahl nach Wartezeit. Besteht bei der Auswahl nach Wartezeit 
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Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge durch die nach § 11 
Absatz 3 bis 5 ermittelte Durchschnittsnote.

(2) Besteht danach noch Ranggleichheit oder besteht bei der Aus-
wahl in den übrigen Quoten Ranggleichheit, wird vorrangig ausge-
wählt, wer zu dem Personenkreis nach § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
1 bis 3 gehört und durch eine Bescheinigung glaubhaft macht, dass 
der Dienst in vollem Umfang abgeleistet ist oder bei einer Bewer-
bung für das Sommersemester bis zum 30. April und bei einer Be-
werbung für das Wintersemester bis zum 31. Oktober in vollem Um-
fang abgeleistet sein wird, oder glaubhaft macht, dass bis zu den 
genannten Zeitpunkten mindestens neun Monate Dienst nach § 19 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 ausgeübt sein werden. Im Übrigen ent-
scheidet bei Ranggleichheit das Los.

V. Auswahl nach einem Dienst 
auf Grund früherer Zulassung

§ 19

Auswahl nach einem Dienst auf Grund früheren 
Zulassungsanspruchs

(1) Bewerberinnen und Bewerber, die 
1. eine Dienstpflicht nach Artikel 12a des Grundgesetzes erfüllt 

oder eine solche Dienstpflicht oder entsprechende Dienstleistun-
gen auf Zeit übernommen haben bis zur Dauer von drei Jahren,

2. mindestens zwei Jahre Entwicklungsdienst nach dem Entwick-
lungshelfer-Gesetz vom 18. Juni 1969 (BGBl. I S. 549), das zu-
letzt durch Artikel 35 des Gesetzes vom 24. Dezember 2003 
(BGBl. I S. 2954) geändert worden ist, geleistet haben,

3. einen Jugendfreiwilligendienst im Sinne des Gesetzes zur För-
derung von Jugendfreiwilligendiensten vom 16. Mai 2008 
(BGBI. I S. 842) oder im Rahmen eines von der Bundesregie-
rung geförderten Modellprojekts geleistet haben; § 15 Absatz 2 
des Jugendfreiwilligendienstegesetzes gilt entsprechend,

4. ein Kind unter 18 Jahren oder eine pflegebedürftige Person aus 
dem Kreis der sonstigen Angehörigen bis zur Dauer von drei 
Jahren betreut oder gepflegt haben, 

werden in dem genannten Studiengang auf Grund früheren Zulas-
sungsanspruchs ausgewählt, wenn sie zu Beginn oder während eines 
Dienstes für diesen Studiengang zugelassen worden sind oder wenn 
zu Beginn oder während eines Dienstes für diesen Studiengang nicht 
an allen Hochschulen Zulassungszahlen festgesetzt waren. Der von 
einem nach § 2 Satz 2 Deutschen gleichgestellten ausländischen 
Staatsangehörigen oder Staatenlosen geleistete Dienst steht einem 
Dienst nach Satz 1 gleich, wenn er diesem gleichwertig ist.

(2) Ist die frühere Zulassung in der Abiturbestenquote erfolgt, 
lässt die Stiftung vorab die Bewerberin oder den Bewerber in dieser 
Quote an demselben Studienort erneut zu. Ist die frühere Zulassung 
im Auswahlverfahren einer Hochschule oder im Losverfahren einer 
Hochschule nach § 10 Absatz 8 erfolgt, lässt diese Hochschule in 
ihrem Auswahlverfahren die Bewerberin oder den Bewerber vorab 
erneut zu. Ist die frühere Zulassung in einer sonstigen, von der Stif-
tung vergebenen Quote erfolgt oder beruht der Zulassungsanspruch 
nicht auf einer tatsächlich erfolgten Zulassung, wählt die Stiftung 
die Bewerberin oder den Bewerber vor der Vergabe der Studienplät-
ze in den sonstigen Quoten aus. Die erneute Zulassung nach Satz 1 
und 2 setzt voraus, dass der Studienort der früheren Zulassung für 
die entsprechende Quote an erster Stelle genannt worden ist.

(3) Die Auswahl nach Absatz 1 Satz 1 muss spätestens zum zwei-
ten Vergabeverfahren beantragt werden, das nach Beendigung des 
Dienstes durchgeführt wird. Ist der Dienst noch nicht beendet, ist 
durch Bescheinigung glaubhaft zu machen, dass der Dienst bei einer 
Bewerbung für das Sommersemester bis zum 30. April oder bei ei-

ner Bewerbung für das Wintersemester bis zum 31. Oktober beendet 
sein wird.

(4) Wird die Festlegung einer Rangfolge zwischen den nach ei-
nem Dienst auf Grund früheren Zulassungsanspruchs Auszuwählen-
den erforderlich, entscheidet das Los.

(5) Beruht ein Zulassungsanspruch auf einer gegen die Stiftung 
gerichteten gerichtlichen Entscheidung, die sich auf ein bereits ab-
geschlossenes Vergabeverfahren bezieht, sind die Absätze 1 bis 4 
entsprechend anzuwenden.

VI. Verteilung auf die Studienorte
§ 20

Verteilung der in der Abiturbestenquote Ausgewählten  
auf die Studienorte

Die Zulassung richtet sich vorrangig nach den im Zulassungsan-
trag nach § 3 Absatz 3 Satz 2 geäußerten Studienortwünschen. Kön-
nen an einem Studienort nicht alle Bewerberinnen und Bewerber 
zugelassen werden, die diesen Studienort an gleicher Stelle genannt 
haben, entscheidet über die Zulassung die nach § 11 Absatz 3 bis 5 
ermittelte Durchschnittsnote. Besteht bei der Zulassung nach Satz 2 
Ranggleichheit, entscheidet die nach Anlage 5 ermittelte Punktzahl 
der Gesamtqualifikation der Hochschulzugangsberechtigung. Be-
steht bei der Zulassung nach Satz 3 Ranggleichheit, entscheidet die 
Rangfolge nach § 21 Absatz 1 Satz 2. Im Übrigen entscheidet bei 
Ranggleichheit das Los. Wer an keinen für diese Quote genannten 
Studienort verteilt werden kann, wird nicht zugelassen.

§ 21
Verteilung der nach § 7 Absatz 3 Ausgewählten 

auf die Studienorte

(1) Die Zulassung richtet sich vorrangig nach den im Zulassungs-
antrag nach § 3 Absatz 3 Satz 3 geäußerten Studienortwünschen. 
Können an einem Studienort nicht alle Bewerberinnen und Bewer-
ber zugelassen werden, die diesen Studienort an gleicher Stelle ge-
nannt haben, entscheidet die nachstehende Rangfolge:
1. amtlich festgestellte Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch 

nach Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX),
2. einzige Wohnung oder Hauptwohnung mit dem Ehegatten, den 

Kindern in den dem Studienort zugeordneten Kreisen und kreis-
freien Städten,

3. Anerkennung des ersten Studienortwunsches nach Absatz 3,
4. einzige Wohnung oder Hauptwohnung bei den Eltern in den 

dem Studienort zugeordneten Kreisen und kreisfreien Städten,
5. keiner der vorgenannten Gründe.
Die Zuordnung von Kreisen und kreisfreien Städten zu den einzel-
nen Studienorten ergibt sich aus Anlage 4.

(2) Besteht bei der Zulassung nach Absatz 1 Satz 2 Ranggleich-
heit, entscheidet die nach § 11 Absatz 3 bis 5 ermittelte Durch-
schnittsnote; bei der Zulassung für ein Zweitstudium gilt das Ergeb-
nis der Abschlussprüfung des Erststudiums als Grad der 
Qualifikation. Im Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los.

(3) Für den an erster Stelle genannten Studienort kann ein Antrag 
auf bevorzugte Berücksichtigung gestellt werden. Dem Antrag soll 
nur stattgegeben werden, wenn die Zulassung an einem anderen Stu-
dienort unter Anlegung eines strengen Maßstabs mit erheblichen 
Nachteilen verbunden wäre. Hierbei kommen insbesondere eigene 
gesundheitliche, familiäre oder wirtschaftliche Umstände sowie 
wissenschaftliche Gründe in Betracht.
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VII. Vergabe von Teilstudienplätzen
§ 22

Teilstudienplätze

(1) Studienplätze, bei denen die Zulassung auf den ersten Teil ei-
nes Studiengangs beschränkt ist, weil das Weiterstudium an einer 
deutschen Hochschule nicht gewährleistet ist (Teilstudienplätze), 
werden getrennt von den übrigen Studienplätzen von der Stiftung 
vergeben.

(2) Die festgesetzte Zahl an Teilstudienplätzen, vermindert um die 
Zahl der nach einem Dienst auf Grund früheren Zulassungsan-
spruchs Auszuwählenden, wird jeweils im Anschluss an das Verfah-
ren nach § 10 Absatz 6 oder 7 durch das Los an die Bewerberinnen 
und Bewerber vergeben, die bis dahin nicht zugelassen sind. Die 
§§ 1 bis 4, 8, 19 und 21 gelten entsprechend; die Zulassung für einen 
Teilstudienplatz wird nicht nach § 4 Absatz 3 Satz 1 berücksichtigt.

Anlage 1

In das zentrale Vergabeverfahren einbezogene Studiengänge  
(zu § 1 Satz 2)

Studiengänge ohne Fachhochschulstudiengänge mit dem Abschluss Diplom oder Staatsexamen (ohne Lehrämter):
Medizin 
Pharmazie
Tiermedizin
Zahnmedizin.

Anlage 2

Ermittlung der Durchschnittsnote 
(zu § 11 Absatz 3 Satz 1)

(1) Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der Grundlage der
1. „Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung von Zeugnis-

sen der allgemeinen Hochschulreife, die an Gymnasien mit neu-
gestalteter Oberstufe erworben wurden“ gemäß Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 7. Mai 1971 in der Fassung vom 
8. November 1972 (Beschluss-Sammlung der Kultusminister-
konferenz Nr. 191.1),

2. „Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der 
Sekundarstufe II“ gemäß Beschluss der Kultusministerkonfe-
renz vom 7. Juli 1972 in der Fassung vom 24. Oktober 2008 
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 176),

3. „Vereinbarung über die Abiturprüfung für Nichtschülerinnen 
und Nichtschüler entsprechend der Gestaltung der gymnasialen 
Oberstufe in der Sekundarstufe II“ gemäß Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz vom 13. September 1974 in der Fassung vom 
24. Oktober 2008 (Beschluss-Sammlung der Kultusminister-
konferenz Nr. 192.2),

4. „Vereinbarung über die Durchführung der Abiturprüfung für 
Schülerinnen und Schüler an Waldorfschulen“ gemäß Beschluss 
der Kultusministerkonferenz vom 21. Februar 1980 in der Fas-
sung vom 24. Oktober 2008 (Beschluss-Sammlung der Kultus-
ministerkonferenz Nr. 485.2),

5. „Vereinbarung zur Gestaltung der Abendgymnasien“ gemäß Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom 21. Juni 1979 in der 
Fassung vom 24. Oktober 2008 (Beschluss-Sammlung der Kul-
tusministerkonferenz Nr. 240.2),

6. „Vereinbarung zur Gestaltung der Kollegs“ gemäß Beschluss 
der Kultusministerkonferenz vom 21. Juni 1979 in der Fassung 
vom 24. Oktober 2008 (Beschluss-Sammlung der Kultusminis-
terkonferenz Nr. 248.1),

die eine auf eine Stelle nach dem Komma bestimmte Durchschnitts-
note enthalten, wird diese von der Stiftung bei der Rangplatzbestim-
mung zugrunde gelegt. Enthält die Hochschulzugangsberechtigung 
keine Durchschnittsnote nach Satz 1, aber eine Punktzahl der Ge-
samtqualifikation, wird von der Stiftung nach Anlage 2 der „Verein-
barung über die Abiturprüfung der gymnasialen Oberstufe in der 
Sekundarstufe II“ gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 13. Dezember 1973 in der Fassung vom 24. Oktober 2008 (Be-
schluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 192) die Durch-
schnittsnote aus der Punktzahl der Gesamtqualifikation errechnet. 
Die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Komma er-
rechnet; es wird nicht gerundet.

(2) Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der Grundlage der 
„Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung der an Gymnasi-
en erworbenen Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife“ gemäß 

VIII. Schlussbestimmungen
§ 23

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Ge-
setz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Sie gilt erstmals für 
das Vergabeverfahren zum Wintersemester 2010/2011.

(2) Gleichzeitig tritt die Vergabeverordnung vom 14. Mai 2008 
(GVBl. S. 118), die zuletzt durch Verordnung vom 8. Mai 2009 
(GVBl. S. 255) geändert worden ist, außer Kraft.

Berlin, den 18. Mai 2010

Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft  
und Forschung

Prof. Dr. E. Jürgen Z ö l l n e r
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Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 20. März 1969 – in der 
Fassung vom 20. Juni 1972 – und vom 13. Dezember 1973 (Be-
schluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 191) wird die 
allgemeine Durchschnittsnote aus dem arithmetischen Mittel der 
Noten der Hochschulzugangsberechtigung einschließlich der Noten 
für die im 11. und 12. Schuljahr abgeschlossenen Fächer wie folgt 
gebildet:
1. Weist die Hochschulzugangsberechtigung eine Note für das 

Fach Gemeinschaftskunde aus, werden die Noten für die Fächer 
Geschichte, Erdkunde, Sozialkunde und Philosophie sowie für 
sonstige Fächer, die in der Hochschulzugangsberechtigung als 
zu dem Fach Gemeinschaftskunde gehörig ausgewiesen sind, 
nicht gewertet;

2. weist die Hochschulzugangsberechtigung keine Note für das 
Fach Gemeinschaftskunde aus, ist diese aus dem arithmetischen 
Mittel der Noten für die Fächer Geschichte, Erdkunde, Sozial-
kunde und Philosophie oder für die Fächer, die in der Hoch-
schulzugangsberechtigung als zu dem Fach Gemeinschaftskun-
de gehörig ausgewiesen sind, zu bilden;

3. ist in der Hochschulzugangsberechtigung eine Note für das Fach 
Geschichte mit Gemeinschaftskunde ausgewiesen, gilt diese 
Note als Note für das Fach Geschichte und als Note für das Fach 
Sozialkunde;

4. bei der Bildung der Note für das Fach Gemeinschaftskunde wird 
gerundet;

5. ist in der Hochschulzugangsberechtigung neben den Noten für 
die Fächer Biologie, Chemie und Physik eine Gesamtnote für 
den naturwissenschaftlichen Bereich ausgewiesen, bleibt diese 
bei der Errechnung der Durchschnittsnote außer Betracht;

6. Noten für die Fächer Religionslehre, Ethik, Kunsterziehung, 
Musik und Sport bleiben außer Betracht, es sei denn, dass die 
Zulassung zu einem entsprechenden Studiengang beantragt 
wird;

7. Noten für die Fächer Kunsterziehung, Musik und Sport werden 
gewertet, soweit sie Kernpflichtfächer waren;

8. Noten für zusätzliche Unterrichtsveranstaltungen und für Ar-
beitsgemeinschaften bleiben unberücksichtigt;

9. die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Komma 
errechnet; es wird nicht gerundet.

Die allgemeine Durchschnittsnote wird von der Schule, die beson-
deren Durchschnittsnoten für bestimmte Studiengänge nach Satz 1 
Nummer 6 werden auf Antrag von der Schule in der Hochschulzu-
gangsberechtigung oder einer besonderen Bescheinigung ausgewie-
sen. Für Hochschulzugangsberechtigungen, die vor dem 1. April 
1975 erworben wurden, ermittelt die Stiftung die Durchschnittsno-
ten, soweit sie nicht von der Schule ausgewiesen sind.

(3) Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der Grundlage
1. der „Vereinbarung über Abendgymnasien“ gemäß Beschluss der 

Kultusministerkonferenz vom 3. Oktober 1957 in der Fassung 
vom 8. Oktober 1970 (Beschluss-Sammlung der Kultusminis-
terkonferenz Nr. 240),

2. des Beschlusses der Kultusministerkonferenz vom 8. Juli 1965 
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 248) 
über die „Institute zur Erlangung der Hochschulreife (‚Kol-
legs‘)“

wird die Durchschnittsnote aus dem arithmetischen Mittel der Noten 
der Hochschulzugangsberechtigung mit Ausnahme der Noten für 
die Fächer, die in der Hochschulzugangsberechtigung oder einer be-
sonderen Bescheinigung als vorzeitig abgeschlossen ausgewiesen 
sind, gebildet. Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 6 und 9 findet Anwen-
dung. Ist die Durchschnittsnote nicht von der Schule ausgewiesen, 
wird sie von der Stiftung nach Satz 1 und 2 errechnet. 

(4) Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der Grundlage der
1. „Vereinbarung über die befristete gegenseitige Anerkennung 

von Zeugnissen der fachgebundenen Hochschulreife, die an zur 
Zeit bestehenden Schulen, Schulformen beziehungsweise -ty-

pen erworben worden sind“ gemäß Beschluss der Kultusminis-
terkonferenz vom 25. November 1976 (Beschluss-Sammlung 
der Kultusministerkonferenz Nr. 226.2) und vom 16. Februar 
1978 (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 226.2.1),

2. „Sondervereinbarung über die gegenseitige Anerkennung der 
Zeugnisse von besonderen gymnasialen Schulformen, die zu ei-
ner allgemeinen Hochschulreife führen“ gemäß Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 25. November 1976 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 226.1),

3. „Rahmenvereinbarung über die Berufsoberschule“ gemäß Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom 25. November 1976 
in der Fassung vom 1. Februar 2007 (Beschluss-Sammlung der 
Kultusministerkonferenz Nr. 470)

finden die Absätze 1 bis 3 entsprechende Anwendung. Dabei ist bei 
der Bildung der Note für das Fach Gemeinschaftskunde nach Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 2 eine im Zeugnis ausgewiesene Note für das 
Fach Wirtschaftsgeografie beziehungsweise Geografie mit Wirt-
schaftsgeografie einzubeziehen.

(5) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die auf dem Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland nach dem Stand bis zum 3. Oktober 
1990 an einer in eine Hochschule übergeleiteten Bildungseinrich-
tung erworben wurden, ist eine Durchschnittsnote von der Hoch-
schule in dem Zeugnis oder einer besonderen Bescheinigung auszu-
weisen. Die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem 
Komma errechnet; es wird nicht gerundet.

(6) Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigungen, die auf dem 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach dem Stand bis zum 
3. Oktober 1990 erworben wurden und eine Durchschnittsnote ent-
halten, die auf eine Stelle nach dem Komma bestimmt ist, wird diese 
von der Stiftung bei der Rangplatzbestimmung zugrunde gelegt.

(7) Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigungen, die auf dem 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach dem Stand bis zum 
3. Oktober 1990 erworben wurden und nur Einzelnoten im Rahmen 
eines sechsstufigen Notensystems enthalten, wird von der Stiftung 
eine Durchschnittsnote unter entsprechender Anwendung des Absat-
zes 2 Satz 1 Nummer 1 bis 6 und 9 aus dem arithmetischen Mittel 
der Noten gebildet; Noten für gegebenenfalls im 11. und 12. Schul-
jahr abgeschlossene Fächer sowie Noten für zusätzliche Unterrichts-
veranstaltungen und für Arbeitsgemeinschaften bleiben unberück-
sichtigt.

(8) Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigungen, die auf dem 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach dem Stand bis zum 
3. Oktober 1990 erworben wurden und weder eine Durchschnittsno-
te, die auf eine Stelle nach dem Komma bestimmt ist, noch Einzel-
noten im Rahmen eines sechsstufigen Notensystems enthalten, ist 
eine Durchschnittsnote durch eine besondere Bescheinigung nach-
zuweisen, die von der für die Abnahme der entsprechenden Prüfung 
zuständigen Stelle oder von der obersten Landesbehörde auszustel-
len ist, unter deren Aufsicht diese Prüfung durchgeführt worden ist. 
Bei der Bestimmung der Durchschnittsnote sind einzelne Prüfungs-
leistungen, die der Hochschulzugangsberechtigung zugrunde liegen, 
zur Beurteilung heranzuziehen. Die Durchschnittsnote wird auf eine 
Stelle nach dem Komma bestimmt; es wird nicht gerundet.

(9) Bei Hochschulzugangsberechtigungen aus der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik, die nach dem Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 10. Mai 1990 (Beschluss-Sammlung 
der Kultusministerkonferenz Nr. 908) zur Aufnahme eines Studiums 
in der Bundesrepublik Deutschland berechtigen, wird die Durch-
schnittsnote nach dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
8. Juli 1987 in der Fassung vom 8. Oktober 1990 (Beschluss-Samm-
lung der Kultusministerkonferenz Nr. 289.1) errechnet. Bei Hoch-
schulzugangsberechtigungen aus den in Artikel 3 des Einigungsver-
trages genannten Ländern, die nach dem Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 21. Februar 1992 in der Fassung vom 
12. März 1993 (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 234) und vom 25. Februar 1994 (Beschluss-Sammlung der Kul-
tusministerkonferenz Nr. 234.1) zur Aufnahme eines Studiums in 
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der Bundesrepublik Deutschland berechtigen, wird die Durch-
schnittsnote nach dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
21. Februar 1992 in der Fassung vom 9. Juni 1993 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 235) errechnet. Die 
Durchschnittsnote wird jeweils von der für die Ausstellung des 
Zeugnisses zuständigen Stelle auf eine Stelle nach dem Komma er-
rechnet; es wird nicht gerundet. Die Stiftung legt die auf dem Zeug-
nis oder in einer besonderen Bescheinigung ausgewiesene Durch-
schnittsnote bei der Rangplatzbestimmung zugrunde.

(10) Bei ausländischen Vorbildungsnachweisen wird die Gesamt-
note, wenn keine Bescheinigung der Zeugnisanerkennungsstelle ei-
nes Landes über die Festsetzung einer Gesamtnote vorliegt, von der 
Stiftung auf der Grundlage der „Vereinbarung über die Festsetzung 
der Gesamtnote bei ausländischen Hochschulzugangszeugnissen“ 
vom 15. März 1991 i. d. F. vom 18. November 2004 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 289.5) berechnet.

(11) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die bis einschließlich 
1986 auf Grund einer Abschlussprüfung unter dem Vorsitz einer 
oder eines Prüfungsbeauftragten der Kultusministerkonferenz an 
deutschen Schulen im Ausland (ausgenommen die Schulen mit neu-
gestalteter gymnasialer Oberstufe) und an Privatschulen im deutsch-
sprachigen Ausland erworben wurden, ist die Durchschnittsnote 
durch eine Bescheinigung der oder des Prüfungsbeauftragten nach-
zuweisen. Dasselbe gilt weiterhin für die Zeugnisse der deutschen 
Reifeprüfungen, die am Lyzeum Alpinum in Zuoz und am Institut 
auf dem Rosenberg in St. Gallen erworben wurden. Die Durch-
schnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Komma bestimmt; es 
wird nicht gerundet. Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die ab 
1987 auf Grund einer Abschlussprüfung unter dem Vorsitz einer 
oder eines Prüfungsbeauftragten der Kultusministerkonferenz an 
deutschen Schulen im Ausland erworben wurden, wird die auf dem 
Zeugnis ausgewiesene, auf eine Stelle nach dem Komma bestimmte 
Durchschnittsnote von der Stiftung bei der Rangplatzbestimmung 
zugrunde gelegt.

Anlage 3

Ermittlung der Messzahl bei der Auswahl für ein Zweitstudium  
(zu § 17 Absatz 2 Satz 2)

(1) Die Messzahl ist die Summe der Punktzahlen, die für das Er-
gebnis der Abschlussprüfung des Erststudiums und für den Grad der 
Bedeutung der Gründe für das Zweitstudium vergeben werden.

(2) Für das Ergebnis der Abschlussprüfung des Erststudiums wer-
den folgende Punktzahlen vergeben:
1. Noten „ausgezeichnet“ und „sehr gut“ – 4 Punkte;
2. Noten „gut“ und „voll befriedigend“ – 3 Punkte;
3. Note „befriedigend“ – 2 Punkte;
4. Note „ausreichend“ – 1 Punkt.
Ist die Note der Abschlussprüfung des Erststudiums nicht nachge-
wiesen, wird das Ergebnis der Abschlussprüfung mit einem Punkt 
bewertet.

(3) Nach dem Grad der Bedeutung der Gründe für das Zweitstudi-
um werden folgende Punktzahlen vergeben:
1. „zwingende berufliche Gründe“ – 9 Punkte;

zwingende berufliche Gründe liegen vor, wenn ein Beruf ange-
strebt wird, der nur auf Grund zweier abgeschlossener Studien-
gänge ausgeübt werden kann;

2. „wissenschaftliche Gründe“ – 7 bis 11 Punkte;
wissenschaftliche Gründe liegen vor, wenn im Hinblick auf eine 
spätere Tätigkeit in Wissenschaft und Forschung auf der Grund-

lage der bisherigen wissenschaftlichen und praktischen Tätig-
keit eine weitere wissenschaftliche Qualifikation in einem ande-
ren Studiengang angestrebt wird;

3. „besondere berufliche Gründe“ – 7 Punkte;
besondere berufliche Gründe liegen vor, wenn die berufliche Si-
tuation dadurch erheblich verbessert wird, dass der Abschluss 
des Zweitstudiums das Erststudium sinnvoll ergänzt; 

4. „sonstige berufliche Gründe“ – 4 Punkte;
sonstige berufliche Gründe liegen vor, wenn das Zweitstudium 
auf Grund der beruflichen Situation aus sonstigen Gründen zu 
befürworten ist;

5. „keiner der vorgenannten Gründe“ – 1 Punkt.
Liegen wissenschaftliche Gründe vor, ist die Punktzahl innerhalb 
des Rahmens von sieben bis elf Punkten davon abhängig, welches 
Gewicht die Gründe haben, welche Leistungen bisher erbracht wor-
den sind und in welchem Maß die Gründe von allgemeinem Interes-
se sind. Wird das Zweitstudium nach einer Familienphase zum Zwe-
cke der Wiedereingliederung oder des Neueinstiegs in das 
Berufsleben angestrebt, kann dieser Umstand unabhängig von der 
Bewertung des Vorhabens und seiner Zuordnung zu einer der vorge-
nannten Fallgruppen durch Gewährung eines Zuschlags von bis zu 
zwei Punkten bei der Messzahlbildung berücksichtigt werden.

(12) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die an den deutsch-
französischen Gymnasien ab dem Abiturtermin 1982 erworben wur-
den, wird der in den Zeugnissen gemäß Artikel 30 des Abkommens 
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der 
Regierung der Französischen Republik vom 10. Februar 1972 (Be-
schluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 90) ausgewie-
sene „allgemeine Notendurchschnitt“ bei der Rangplatzbestimmung 
zugrunde gelegt. Für die Umrechnung des „allgemeinen Noten-
durchschnitts“ wird der für die Europäischen Schulen geltende Um-
rechnungsschlüssel gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 8. Dezember 1975 in der Fassung vom 11. Dezember 2002 
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 289.2) an-
gewendet. Bei Absolventinnen und Absolventen der deutsch-franzö-
sischen Gymnasien in Freiburg und Saarbrücken werden für das 
Abitur 1982 und 1983 die bis 1981 geltenden Richtlinien angewen-
det, sofern durch die Neuregelung im Einzelfall eine Verschlechte-
rung der Durchschnittsnote eintritt. Die nach diesem Verfahren um-
gerechnete allgemeine Durchschnittsnote wird zusätzlich zum 
„allgemeinen Notendurchschnitt“ im „Zeugnis über das Bestehen 
des deutsch-französischen Abiturs“ ausgewiesen und durch den 
Stempelzusatz „Durchschnittsnote gemäß Staatsvertrag über die 
Vergabe von Studienplätzen“ gekennzeichnet.

(13) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die nach den Bestim-
mungen der/des „International Baccalaureate Organisation/Office 
du Baccalauréat International“ erworben wurden, wird die Durch-
schnittsnote auf der Grundlage der Vereinbarung über die Anerken-
nung des „International Baccalaureate Diploma/Diplôme du Bacca-
lauréat International“ gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 10. März 1986 in der Fassung vom 26. Juni 2009 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 283) berechnet.
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(1) Ein Studienort kann eine Hochschule, ein Teil einer Hoch-
schule oder ein gemeinsames Studienangebot mehrer Hochschulen 
sein.

(2) Einem Studienort eines Landes zugeordnet sind der Kreis oder 
die kreisfreie Stadt des Studienorts sowie die hieran angrenzenden 
Kreise oder kreisfreien Städte des Landes. Sofern sich in einem 
Kreis oder in einer kreisfreien Stadt oder in den hieran angrenzen-
den Kreisen oder kreisfreien Städten kein Studienort des Landes 
befindet, ist dieser Kreis oder diese kreisfreie Stadt dem nächsten 
Studienort des Landes zugeordnet. Dies gilt entsprechend, wenn 
Studiengänge nur an bestimmten Studienorten des Landes angebo-
ten werden. Kreise und kreisfreie Städte eines Landes sind auch dem 
Studienort eines anderen Landes zugeordnet, wenn sie an den Kreis 
oder die kreisfreie Stadt des Studienorts des anderen Landes angren-
zen; dabei gelten Bremen und Bremerhaven als eine kreisfreie Stadt.

(3) Örtliche und regionale Verwaltungseinheiten eines anderen 
Mitgliedsstaates der Europäischen Union, die an ein Land der Bun-

desrepublik Deutschland angrenzen, können einem Studienort die-
ses Landes zugeordnet werden, wenn sie an den Kreis oder die kreis-
freie Stadt dieses Studienorts angrenzen.

(4) In der nachfolgenden Übersicht ist für jeden Kreis und jede 
kreisfreie Stadt die Entfernung zu den Studienorten des Landes als 
Länge der Luftlinie zwischen Kreisstadt und Studienort in Kilome-
tern (km), jeweils auf zehn km gerundet – für Bayern in einer Stu-
fenfolge von eins bis neun entsprechend der Entfernung –, angege-
ben.

(5) Ist ein Studienort im Kreis oder in der kreisfreien Stadt oder in 
einem hieran angrenzenden Kreis oder einer hieran angrenzenden 
kreisfreien Stadt gelegen, ist als Entfernung null angegeben; dies 
gilt auch für außerhalb des Landes gelegene Studienorte.

(6) Für Bayern ist der der Hauptwohnung nächstgelegene Studi-
enort jeweils mit der Stufe 1 angegeben; die weitere Zuordnung er-
gibt sich aus der Stufenfolge.

Kreiskennzahl Kreise Studienort Berlin
Kreisfreie Stadt

11000 Berlin 0
Angrenzende Kreise
Brandenburg
Kreisfreie Stadt

12054 Potsdam 0
Landkreise

12060 Barnim 0
12061 Dahme-Spreewald 0
12063 Havelland 0
12064 Märkisch-Oderland 0
12065 Oberhavel 0
12067 Oder-Spree 0
12069 Potsdam-Mittelmark 0
12072 Teltow-Fläming 0

Anlage 5

Ermittlung der Punktzahl der Gesamtqualifikation  
(zu § 20 Satz 3)

Anlage 4

Zuordnung der Kreise und kreisfreien Städte zu den Studienorten 
(zu § 21 Absatz 1 Satz 3)

(1) Bei deutschen Abiturzeugnissen, bei denen die Durchschnitts-
note auf der Grundlage einer maximal erreichbaren Punktzahl von 
840 errechnet worden ist, ist die auf dem Zeugnis ausgewiesene 
Punktzahl maßgeblich.

(2) Bei deutschen Abiturzeugnissen, bei denen die Durchschnitts-
note auf der Grundlage einer maximal erreichbaren Punktzahl von 
900 errechnet worden ist, wird die maßgebliche Punktzahl P nach 
der Formel: P = (840 x PA) : 900 errechnet; dabei ist PA die auf dem 
Abiturzeugnis ausgewiesene Gesamtpunktzahl; es wird auf eine 
ganze Zahl gerundet.

(3) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, auf denen keine nach 
den Beschlüssen der Kultusministerkonferenz errechnete Gesamt-
punktzahl ausgewiesen ist, gilt der Mittelwert der Punktspanne, die 
der jeweiligen Durchschnittsnote nach den Beschlüssen der Kultus-
ministerkonferenz in den Fällen des Absatzes 1 zugeordnet ist, als 
maßgebliche Punktzahl; es wird auf eine ganze Zahl gerundet.
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Nach § 2 des Gesetzes zum Dreizehnten Rundfunkänderungs-
staatsvertrag vom 3. Februar 2010 (GVBl. S. 39) wird bekannt gege-
ben, dass der Staatsvertrag nach seinem Artikel 3 Absatz 2 am 1. Ap-
ril 2010 in Kraft getreten ist.

Berlin, den 4. Mai 2010

Der Regierende Bürgermeister von Berlin

Klaus W o w e r e i t

Bekanntmachung
über das Inkrafttreten des  

Dreizehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrages

Nach § 3 Absatz 3 des Gesetzes zum Staatsvertrag über die Er-
richtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung 
vom 29. Oktober 2008 (GVBl. S. 310) wird bekannt gegeben, dass 
der Staatsvertrag vom 5. Juni 2008 nach seinem Artikel 18 Absatz 1 
am 1. Mai 2010 in Kraft getreten ist.

Berlin, den 14. Mai 2010

Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Prof. Dr. E. Jürgen Z ö l l n e r

Bekanntmachung
über das Inkrafttreten des Staatsvertrages 

über die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung  
für Hochschulzulassung vom 5. Juni 2008

Vom 14. Mai 2010
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Gemäß § 1 Absatz 2 Satz 4 des Gesetzes über die Errichtung eines 
Sondervermögens Immobilien des Landes Berlin (SILB) vom 4. De-
zember 2002 (GVBl. S. 357), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
14. Juli 2006 (GVBl. S. 832), werden folgende Änderungen des 
Sondervermögens veröffentlicht: 

Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat mit Beschluss vom 
11. März 2010, Nr. 2010/60/16 B, Drs. 16/3039, folgendes Grund-
stück dem Sondervermögen entnommen: 

Jägerstr. 48, Bezirk Berlin-Mitte, Flur 820, Flurstücke 148, 151, 
Grundstücksfläche 64 m², 1 073 m² – gesamt 1 137 m².

Im Abschnitt D – Grundstücke der Polizei – der Anlage (zu § 1 Ab-
satz 2 Satz 1) werden folgende Zeilen gestrichen:

Jägerstr. 48 Mitte Mitte 820 148 64  
Jägerstr. 48 Mitte Mitte 820 151 1 073  

Berlin, den 25. März 2010

Senatsverwaltung für Finanzen

Im Auftrag
Hans-Jürgen R e i l

Veröffentlichung
zum Bestand des Sondervermögens Immobilien des Landes Berlin


